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Jedes Kind! hat das Recht auf Schutz vor Gewalt und Ausbeutung sowie Anspruch auf beson-
dere Fiirsorge und Unterstiitzung. Dabei ist das Wohl des Kindes? Leitprinzip jeglichen Handelns
und ist bei allen Mafnahmen, die Kinder betreffen, ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu
beriicksichtigen ist. Der Handel mit und die Ausbeutung von Kindern stellt eine Gefdhrdung
des Kindeswohls® dar. Dadurch wird der staatliche Schutzauftrag ausgelost.*

Um adidquaten Schutz, die Unterstiitzung der betroffenen Kinder und eine effektive Strafver-
folgung zu gewihrleisten und dabei eine mogliche Retraumatisierung oder erneute Viktimi-
sierung zu vermeiden, ist eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller beteiligten
Akteure unbedingt notwendig.

Das vorliegende Kooperationskonzept ist eine Empfehlung und méchte eine effektive und am
Kind orientierte Zusammenarbeit zwischen Behorden, Nichtregierungsorganisationen und
sonstigen Einrichtungen unterstiitzen.

1 EinKind meint jeden Menschen, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljahrigkeit nach
dem auf das Kind anzuwendenden Recht nicht friiher eintritt, Artikel 2 des Ubereinkommens iiber die Rechte
von Kindern. Auch das Ubereinkommen des Europarats zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und
sexuellem Missbrauch sowie die Richtlinie 2011/93/EU vom 13. Dezember 2011 zur Bekdmpfung des sexuellen
Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des
Rahmenbeschlusses 2004/68/]J1 des Rates definieren Kinder als Personen unter 18 Jahren.

Artikel 3 der VN-KRK.

3 Kindeswohlgefihrdung bedeutet eine gegenwartige in einem solchen Mafle vorhandene Gefahr, dass sich fiir die
weitere Entwicklung des Kindes eine erhebliche Schadigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lisst (BVerfG
FamRZ 2012, 1127; 1129).

4 Artikel 6 Absatz 2 Satz2 GGi.V.m. § 8 a SGB VIIIL
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I.

Einleitung

Handel mit und Ausbeutung von Kindern ist eine Straftat. Zu den bekannten Erscheinungsfor-
men gehoren Adoptionshandel, Handel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, der Begehung
strafbarer Handlungen (u.a. Drogenhandel, Diebstahl), der Bettelei oder des Organhandels, der
Ausbeutung der Arbeitskraft und der Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung.
Neue Formen kénnen hinzukommen bzw. sich verindern, auch die Strategien der Taterinnen
und Tétern dndern sich. Das Internet spielt dabei zunehmend eine Rolle und er6ffnet Taterin-
nen und Tatern mehr Zugangsmoglichkeiten zu (potenziellen) Opfern.

Das vorliegende Kooperationskonzept geht auf die Initiative der Bund-Lander-Arbeitsgruppe
zurlick, die regelméifiig unter dem Dach des Aktionsplans 2011 der Bundesregierung zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung® tagt und arbeitet.

Ausgangspunkt der Initiative war das bereits bestehende bundesweite ,,Kooperationskonzept
fiir die Zusammenarbeit von Fachberatungsstellen und Polizei fiir den Schutz von Opferzeu-
ginnen und Opferzeugen von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung” aus
dem Jahr 2007¢, herausgegeben von der Bund-Linder-Arbeitsgruppe Frauenhandel (ab 2013
unter der Bezeichnung Bund-Lander-Arbeitsgruppe Menschenhandel). Es wurde bisher in

13 Bundesliandern in Form von Kooperationsvertriagen, -vereinbarungen oder -erlassen umge-
setzt und hat sich als wirkungsvolles Instrument fiir die Zusammenarbeit zwischen Polizei,
spezialisierten Fachberatungsstellen fiir Betroffene von Menschenhandel und weiteren Fach-
akteuren bewihrt. Diese Kooperationen in den Bundesldndern werden haufig von runden
Tischen flankiert, welche die interinstitutionelle Zusammenarbeit zum Thema Menschenhan-
del weiter starken.

Fiir die Zielgruppe Kinder und die dadurch notwendigerweise einzubeziehenden Kooperati-
onspartner, insbesondere aus der Kinder- und Jugendhilfe, ist allerdings eine Weiterentwick-
lung geboten.

Zum Schutz minderjihriger Opfer von Menschenhandel soll allen Akteuren, die mit der Iden-
tifizierung, mit dem Zugang zu Schutz- und Hilfsmafnahmen, der Strafverfolgung und der
sonstigen Begleitung von Opfern zu tun haben, ein formalisierter Handlungsrahmen in Form
eines Kooperationsmechanismus zur Verfiigung gestellt werden. Ziel ist es, ein isoliertes
Nebeneinander der jeweiligen Systeme (Kinderschutz, polizeiliche Mafinahmen, Gesundheits-
fiirsorge u.a.) an den Stellen zu iiberwinden, an denen ein Miteinander der Akteure notwendig
ist. Nur gemeinsam kann kindgerechtes Handeln erreicht werden.

Das vorliegende Konzept versteht sich als bundesweite Empfehlung zur Entwicklung neuer
bzw. der Erweiterung bestehender Kooperationsmechanismen der Lander. Es bietet ein Geriist

5 www.bmfsfj.de/blob/jump/86314/aktionsplan-2011-data.pdf.
6 www.bmfsfj.de/blob/80716/dcd4d0c9c868c579144316c9a668b010/gewalt-kooperationskonzept-data.pdf.


https://www.bmfsfj.de/blob/86314/a1769f1ca087d5bdd683eb72e4b48b2c/aktionsplan-2011-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/80716/dcd4d0c9c868c579144316c9a668b010/gewalt-kooperationskonzept-data.pdf
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fiir einen Kooperationsmechanismus und erfordert die Anpassung an die jeweiligen Vorgaben
und Strukturen im Bundesland. Das Konzept beinhaltet Handlungsorientierungen und Vor-
schlige fiir organisatorische und kommunikative Strukturen, die eine dauerhafte und perso-
nenunabhingige Zusammenarbeit vor Ort ermoglichen. Es kann und sollte um weitere Akteure
erweitert werden, die im jeweiligen regionalen Kontext eines Bundeslandes eine besondere
Rolle fiir den Kinderschutz spielen.

Die Empfehlungen wurden in einem intensiven Konsultationsprozess mit Expertinnen und
Experten von Jugenddmtern, Polizei und Staatsanwaltschaft, Fachberatungsstellen, Bundes-
amt fiir Migration und Flichtlinge, aus dem Gesundheitsbereich und weiteren Fachleuten
aus Bund und Landern beraten und in enger Zusammenarbeit von ECPAT Deutschland e. V.,
dem KOK e.V., dem Bundeskriminalamt und dem Internationalen Sozialdienst erarbeitet.
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I1.

Definitorische Abgrenzungen

1. Was ist Menschenhandel?

Menschenhandel wird generell als eine Straftat verstanden, durch die Personen unter Ausnut-
zung einer Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem Aufenthalt in einem fremden Land
verbunden ist, in eine Ausbeutungssituation gebracht oder darin gehalten werden. Menschen-
handel kann Lindergrenzen tiberschreiten; dies ist aber keine Voraussetzung. Personen, ein-
schliefdlich Kindern, die von Menschenhandel betroffen sind, werden gezwungen, gegen ihren
Willen Tétigkeiten zu verrichten, durch die jemand anders profitiert. Beachte: Bei der Ausbeu-
tung der Arbeitskraft nach § 233 StGB kommt es nicht darauf an, ob die Taterin oder der Tater
das Opfer zur Aufnahme oder Fortsetzung der Tatigkeit ,,gebracht®, d.h. dessen Willensentschlie-
ung beeinflusst hat. Es gentigt, dass die Taterin oder der Tater die schlechte Situation des Opfers
kennt und dies fiir sich nutzbar macht, indem sie oder er das Opfer zu ausbeuterischen Bedin-
gungen beschiftigt oder dessen Bettelei ausnutzt.” So werden Personen z.B. gezwungen, in der
Prostitution tétig zu sein, fiir kaum oder keine Entlohnung zu arbeiten oder Diebstdhle zu bege-
hen. Oft kommt es auch zu Uberschneidungen der Ausbeutungsformen. Nicht immer ist die
Ausbeutung oder der Zwang auf den ersten Blick klar ersichtlich, auch nicht bei Minderjahrigen.
Abhingigkeitsverhiltnisse der Betroffenen sind eines der wesentlichen Merkmale des Men-
schenhandels. Die Tédterinnen und Téter sind entgegen der gelaufigen Vorstellung nicht zwangs-
laufig organisierte kriminelle Banden - auch Bekannte, Partnerinnen und Partner oder Famili-
enangehorige kdnnen Menschenhandel und Ausbeutung begehen.®

2. Wie wird Menschenhandel im deutschen Strafgesetzbuch
definiert?

Die Strafrechtsvorschriften zu Menschenhandel und Ausbeutung werden in Deutschland im
Wesentlichen in fiinf Tatbestidnden geregelt: Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsar-
beit, Ausbeutung der Arbeitskraft und Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung.
Vereinfacht gesprochen, lassen sich Menschenhandel und Ausbeutung nach dem Strafgesetz-
buch (StGB) in drei Handlungen aufteilen: Rekrutierung - Veranlassen der ausbeuterischen
Tatigkeit — Ausbeutung.

7 BT-Drs. 18/8095.

8 Mit leichten Anderungen entnommen aus: Eva Kiiblbeck: Die EU-Richtlinie gegen Menschenhandel: Situation
und Umsetzung in Deutschland. In: NDV, April 2017: www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_
upload/Kueblbeck_NDV-4-2017.pdf.


http://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/Kueblbeck_NDV-4-2017.pdf
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Die Regelung zu Menschenhandel (§ 232 StGB) stellt das Schaffen von Bedingungen unter
Strafe, die eine Ausbeutung ermdglichen. Wird die wirtschaftliche oder persoénliche Zwangs-
lage oder Hilflosigkeit einer Person ausgenutzt und sie mit dem Ziel der Ausbeutung rekrutiert,
kann dies als Menschenhandel geahndet werden. Unter Rekrutierung oder dem Schaffen von
Bedingungen, die eine Ausbeutung ermdglichen, fillt z. B. das Anwerben, Beférdern oder
Beherbergen einer Person, wenn diese ausgebeutet werden soll. Bei Personen unter 21 Jahren
ist es unerheblich, ob eine Hilflosigkeit oder Zwangslage vorliegt — allein durch Transport oder
Anwerbung die Ausbeutung zu ermdglichen, kann unter Menschenhandel fallen.

Die Regelungen zu Zwangsprostitution und Zwangsarbeit (§ 232a und b StGB) erfassen als
Unrecht die Beeinflussung des Willens einer Person, bestimmte Ausbeutungsverhiltnisse
aufzunehmen oder fortzusetzen. Hier wird bestraft, wenn eine Person die Zwangslage oder
Hilflosigkeit einer anderen ausnutzt, um sie zu einer ausbeuterischen Tétigkeit zu veranlassen.
Dies konnen verschiedene Arten der Beschéftigung sein, aber auch Bettelei oder Prostitution.
Auch hier muss bei Personen unter 21 Jahren keine Zwangslage oder Hilflosigkeit ausgenutzt
werden - das alleinige Veranlassen der ausbeuterischen Tatigkeit ist ausreichend.

Die Regelung zu Ausbeutung der Arbeitskraft/Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsbe-
raubung (§ 233/233a StGB) erfasst die tatsichliche Ausbeutung. Wird eine Person unter Aus-
nutzung einer Zwangslage oder Hilflosigkeit durch eine Beschiftigung, bei der Bettelei oder
bei der Begehung von strafbaren Handlungen ausgebeutet, kann dies nach den bestehenden
Vorschriften bestraft werden.

Die Ausbeutung bei der Prostitution ist in §§ 180a, 181a StGB gesondert geregelt. Besonders
schwere Fille, in denen die betroffene Person auflerdem ihrer Freiheit beraubt wurde, werden
nach § 233a StGB hoher bestraft. In Bezug auf Minderjahrige und junge Erwachsene sind - wie
oben erwahnt — engere Mafstibe anzusetzen. Um der besonderen Vulnerabilitit junger
Erwachsener Rechnung zu tragen, hat der Gesetzgeber eine Schutzaltersgrenze von 21 Jahren
bestimmt. Es ist verboten, eine Person unter 21 zur Prostitution anzuwerben oder fiir eine
Beschiftigung zu rekrutieren, durch die sie ausgebeutet wird. Dabei ist kein Ausnutzen einer
Zwangslage oder Hilflosigkeit, die mit einem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden
ist, notig, um als Menschenhandel erfasst zu werden.®

Beachte: Auch bei Menschenhandel nach § 232 StGB, der im Ausland begangen wurde, gilt das
deutsche Strafrecht (§ 6 Nummer 4 StGB). Menschenhandel bedarf keines Grenziibertritts,
sondern findet auch innerhalb Deutschlands bzw. innerhalb von Landesgrenzen statt.

9 Ebd.
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3. Zu den Begrifflichkeiten Menschenhandel, Kinderhandel und
Handel mit Kindern

In Anlehnung an Artikel 3 des Fakultativprotokolls zum Ubereinkommen tiber die Rechte des
Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornogra-
fie vom 25. Mai 2000 sind das Ubergeben oder Annehmen eines Kindes zum Zwecke der sexu-
ellen Ausbeutung des Kindes, der Ubertragung von Organen des Kindes zur Erzielung von
Gewinn, der Heranziehung des Kindes zur Zwangsarbeit, zur illegalen Adoption, ebenso wie
das Anbieten, Beschaffen, Vermitteln oder Bereitstellen eines Kindes zur Kinderprostitution
und das Herstellen, Vertreiben, Verbreiten, Einfiihren, Ausfiihren, Anbieten, Verkaufen oder
Besitzen von Kinderpornografie unter Strafe zu stellen. Der Handel mit Kindern (,child traf-
ficking”) ist damit insgesamt zu kriminalisieren. Dem vorliegenden Kooperationskonzept wird
der international geregelte Tatbestand von child trafficking als Menschenhandel zum Nachteil
Minderjahriger zugrunde gelegt.

In Deutschland beziehen sich die strafrechtlichen Vorschriften zum Menschenhandel nicht
nur auf Erwachsene als Opfer, sondern ebenso auf betroffene Personen unter 21 Jahren. Sind
Opfer zur Tatzeit unter 18 Jahren, gelten Qualifikationstatbestéinde, d. h. strafverschirfende
Mafinahmen. Daneben werden weitere relevante Ausbeutungsformen des Menschenhandels
zum Nachteil von unter 18-jihrigen Personen von Straftatbestinden des 13. Abschnitts des
Strafgesetzbuches (Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung) erfasst (siehe Tabelle 1).

Doch Vorsicht: Der Begriff ,,Kinderhandel“ findet sich im StGB nur als Uberschrift des Paragra-
fen 236 und bezieht sich insbesondere auf unbefugte Vermittlung einer Adoption einer Person
unter 18 Jahren sowie das Ausiiben einer Vermittlungstétigkeit mit dem Ziel der dauerhaften
Aufnahme einer minderjahrigen Person durch einen Dritten. Zur Vermeidung von Wertungs-
widerspriichen zwischen den Inhalten des § 236 StGB und dem Menschenhandel zum Zweck
der Ausbeutung von Kindern wird das hier genannte Phinomen daher als ,Menschenhandel
zum Nachteil von Kindern“ oder ,,Handel mit Kindern“ zusammenfassend bezeichnet.

4. Worin liegt die Unterscheidung zwischen Menschenhandel und
Schleusung?

Im Gegensatz zu dem auf Seite 11 dargestellten Menschenhandel bezeichnet Schleusung u. a.
die Herbeifithrung der unerlaubten Einreise gegen einen finanziellen oder sonstigen Vorteil.°

Unter Schleusungskriminalitidt werden alle strafrechtlich relevanten Teilnahmeformen und
Unterstiitzungshandlungen verstanden, die darauf abzielen, die unerlaubte Einreise von Aus-
landerinnen und Ausldndern zu ermdglichen, deren unerlaubten Aufenthalt zu verfestigen
oder das Asylrecht zu missbrauchen. Dariiber hinaus umfasst der Begriff auch Begehungsfor-

10 Siehe auch: Gesetz zu dem Ubereinkommen der Vereinten Nationen vom 15.11.2000 gegen die grenziiberschrei-
tende Kriminalitdt sowie den Zusatzprotokollen gegen den Menschenhandel und die Schleusung von Migranten
vom 1.9.2005 (BGBL. II S. 945 (1009), Bonn, 8. September 2005.
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men der Durch- und Ausschleusung von Auslanderinnen und Auslindern in andere Staaten.!!
Dies kann zwar unter gefidhrlichen und unwiirdigen Bedingungen erfolgen und wirkt sich

dann strafschirfend aus. Fiir die Herbeifithrung der unerlaubten Einreise hat die geschleuste

Person jedoch ihre Zustimmung gegeben und ist nach der Ankunft frei.

Tabelle 1: Unterscheidung zwischen Menschenhandel mit Erwachsenen, Menschenhandel mit Kindern und Schleusung'?

Beherbergen, Aufnehmen

Mittel: Ausnutzung einer
personlichen oder wirt-
schaftlichen Zwangslage
oder der Hilflosigkeit, die
mit dem Aufenthalt in
einem fremden Land
verbunden ist, ausbeute-
rischer Zweck

Beherbergen, Aufnehmen

Ausbeuterischer Zweck

Menschenhandel Menschenh?ndel Einschleusen von
zum Nachteil von Personen N )
(Erwachsene) Auslinder_innen
unter 21 Jahren
Alter der Opfer tber 18 unter 21 unerheblich
Wesentliche Handlung: Anwerben, Handlung: Anwerben, Handlung: Erméglichung
Merkmale Befordern, Weitergeben, Befordern, Weitergeben, einer unerlaubten Einreise

oder des unerlaubten
Aufenthalts

Zweck: fur finanzielle oder
andere Vorteile

Einwilligung der

Die Schwichesituation des

Einverstindnis strafrecht-

Die Person ist mit ihrer

organisierten Tater_
innengruppe

gehandelten/ Opfers steht der Annahme lich unerheblich Einschleusung einverstan-
geschleusten Person eines freiwilligen Einver- den.

stdndnisses entgegen.
Grenziibertritt nicht notwendig nicht notwendig notwendig
Profitquelle der Ausbeutung Ausbeutung Unterstiitzungsleistung
Téter_innen (u.a. Transport)
Mitwirkung einer nicht notwendig nicht notwendig nicht notwendig

11 Kepura/Niechziol/Pfau (2015): Schleusungskriminalitit - Grundlagen zur Phinomenologie, Atiologie und
polizeilichen Intervention, Verlag fiir Polizeiwissenschaft, S. 18.
12 Orientiert an UNODC (2008): ,Toolkit to Combat Trafficking in Human Beings“:https://www.unodc.org/
documents/human-trafficking/HT_Toolkit08_English.pdf



https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_Toolkit08_English.pdf
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Relevante Straftatbe-
stinde in Deutschland

Kapitel II

§ 232 StGB Menschenhandel
§ 232a StGB Zwangsprosti-
tution

§ 232b StGB Zwangsarbeit

§ 233 StGB Ausbeutung der
Arbeitskraft

§ 233a StGB Ausbeutung
unter Ausnutzung einer
Freiheitsberaubung

§§ 177,178 StGB Sexueller
Ubergriff, sexuelle Noti-
gung, Vergewaltigung

§ 180a StGB Ausbeutung
von Prostituierten

§ 181a StGB Zuhalterei

§ 232 StGB Menschenhandel
§ 232a StGB Zwangsprosti-
tution

§ 232b StGB Zwangsarbeit

§ 233 StGB Ausbeutung der
Arbeitskraft

§ 233a StGB Ausbeutung
unter Ausnutzung einer
Freiheitsberaubung

Sind Opfer zur Zeit der Tat
unter 18 Jahren, gelten
Qualifikationstatbestande
(§ 232 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 StGB, § 232a
Absatz 4 StGB, § 232b Absatz 4
StGB, § 233 Absatz 2 Num-
mer 1 StGB, § 232 Absatz 3
StGB).

§ 235 Absatz 4 Nummer 2
StGB Entziehung Minder-
jahriger

§ 236 StGB Kinderhandel

§§ 176, 176a, 176b, 182 StGB
Sexueller Missbrauch von
Kindern und Jugendlichen
§§ 177,178 StGB Sexueller
Ubergriff, sexuelle Noti-
gung, Vergewaltigung

§ 180 StGB Forderung
sexueller Handlungen
Minderjahriger

§§ 184b, 184c StGB Verbrei-
tung, Erwerb und Besitz
kinder- oder jugendporno-
grafischer Schriften

Sowie zuséatzlich die Sexual-
straftatbestiande, die auch
Personen iiber 18 Jahre
schiitzen (§§ 177, 178, 180a,
181a StGB)

EOREET R TN

§ 96 AufenthG
§ 97 AufenthG
§ 84 AsylG

§ 84a AsylG
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II1.

Rechtliche und politische
Rahmenbedingungen

Aus den nationalen und internationalen Regelungen zur Verhiitung und Bekdmpfung des
Menschenhandels sowie zu Opferrechten und Kinderschutz ergeben sich Definitionen, Vorga-
ben und Umsetzungsverpflichtungen, die auch in Deutschland zu beachten und zu implemen-
tieren sind. Behérden und Beratungsstellen werden bei simtlichen Ausbeutungsformen des
Menschenhandels zum Nachteil Minderjiahriger mit den besonderen Bediirfnissen und Belan-
gen von Kindern konfrontiert und miissen damit besondere Anforderungen an den Schutz der
Betroffenen berticksichtigen - auch unter Einbeziehung von und in Zusammenarbeit mit
weiteren Akteuren.

1. Internationale und europarechtliche Grundlagen

Neben der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (VN-KRK), die elementare Grund-
sdtze bezliglich der Rechte von Kindern definiert, gibt es weitere volkerrechtliche und europa-
rechtliche Vorgaben zur Bekimpfung des Menschenhandels und zur Zusammenarbeit der
staatlichen und nicht staatlichen Akteure zum Schutz von Kindern, zu denen sich Deutschland
verpflichtet hat:*®

I Die Richtlinie 2011/36/EU des Europiischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur
Verhiitung und Bekimpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer legt Mindest-
vorschriften zur Definition von Straftaten und Strafen im Bereich Menschenhandel fest. Des
Weiteren werden gemeinsame Bestimmungen zur Starkung der Pravention und des Opfer-
schutzes unter Beriicksichtigung der Geschlechterperspektive eingefiihrt. Das Gesetz zur
Umsetzung der Richtlinie trat in Deutschland am 15. Oktober 2016 in Kraft. Es beinhaltet
neben einer Neugestaltung der strafrechtlichen Vorschriften zum Menschenhandel eine
Erweiterung auf die Fille des Menschenhandels zum Zweck der Begehung strafbarer Hand-
lungen und der Bettelei sowie zum Zweck des Organhandels. Ebenso wurde eine Erweite-
rung des Qualifikationstatbestandes auf die Félle vorgenommen, in denen das Opfer unter
18 Jahre alt ist. Ferner wurden die Straftatbestinde der Ausbeutung der Arbeitskraft und der
Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung neu aufgenommen.

13 Eine Ubersicht zu Menschenhandel und den Rechtsgrundlagen international finden Sie unter: www.kok-gegen-
menschenhandel.de/menschenhandel/rechtsgrundlagen-international/.

14 Siehe BGBL.1S. 2226. Siehe www.kok-gegen-menschenhandel.de/kok-informiert/detail/news/uebersicht-ueber-
die-neuen-strafrechtlichen-vorschriften-zu-menschenhandel-und-ausbeutung/


http://www.kok-gegen-menschenhandel.de/kok-informiert/detail/news/uebersicht-ueber-die-neuen-strafrechtlichen-vorschriften-zu-menschenhandel-und-ausbeutung/
http://www.kok-gegen-menschenhandel.de/menschenhandel/rechtsgrundlagen-international/

Seite 17 Kapitel III @m.mq E}uulmﬁ &wqmﬂ

Die EU-Richtlinie 2012/29/EU iiber Mindeststandards fiir die Rechte, die Unterstiitzung und
den Schutz von Opfern von Straftaten (Opferschutzrichtlinie) geht auch auf das besondere
Wohl kindlicher und jugendlicher Opfer neben den Erwachsenen von Sexualstraftaten und
Gewalttaten ein. Die Mitgliedstaaten werden explizit aufgefordert?®, koordinierende Maf-
nahmen der 6ffentlichen Angebote einzuleiten. Am 31. Dezember 2015 trat das Gesetz zur
Starkung der Opferrechte im Strafverfahren (3. Opferrechtsreformgesetz) in Deutschland in
Kraft.!* Eine wichtige Neuerung ist, dass Minderjahrige einen Rechtsanspruch auf kosten-
freie psychosoziale Prozessbegleitung nach der Strafprozessordnung (StPO) haben. Psycho-
soziale Prozessbegleitung ist eine besonders intensive Form der Begleitung fiir besonders
schutzbediirftige Verletzte von schweren Straftaten vor, wihrend und nach der Hauptver-
handlung. Sie umfasst deren qualifizierte Betreuung, Informationsvermittlung und Unter-
stiitzung im Strafverfahren. Damit soll vor allem die individuelle Belastung der Opfer redu-
ziert werden. Zudem erhalten Verletzte nun erweiterte Informationsrechte.

Das Ubereinkommen des Europarates zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und
sexuellem Missbrauch (,,Lanzarote-Konvention“) wurde von Deutschland am 18. November
2015 ratifiziert und trat am 1. Mirz 2016 in Kraft. Der Ratifizierung sind insbesondere
Anderungen im Strafgesetzbuch zur Veranstaltung und zum Besuch kinder- und jugend-
pornografischer Darbietungen (§ 184e StGB) sowie zum sogenannten Cybergrooming

(§ 176 Absatz 4 Nummer 3 StGB) vorausgegangen.

Deutschland hat das Ubereinkommen des Europarates zur Bekimpfung des Menschenhandels
am 19. Dezember 2012 ratifiziert. Das Ubereinkommen trat am 1. April 2013 in Deutschland
in Kraft. Die zur Uberwachung der Umsetzung der Europaratskonvention eingesetzte unab-
hingige Sachverstindigengruppe (GRETA) hat die deutschen Behérden dringend aufgefor-
dert, entsprechende Schritte zu unternehmen, um eine umfassende Auslegung der nationa-
len Mafnahmen gegen den Menschenhandel sicherzustellen, insbesondere durch die
besondere Berticksichtigung des Handels mit Kindern. Gezielte Koordinierungs- und Koope-
rationsmaflnahmen sollen Anwendung finden, um die bestehenden Einrichtungen des Kin-
derschutzes, insbesondere auf Landesebene, mit dem bei staatlichen und nicht staatlichen
Akteuren vorhandenen Fachwissen auf dem Gebiet der Bekimpfung des Menschenhandels
zu vernetzen.”” Die GRETA-Empfehlungen fiir Deutschland wurden am 15. Juni 2015 vom
Ausschuss der Vertragsparteien angenommen.

15 Relevant hier insbesondere die Erwdgungsgriinde 40, 62.

16 Mit einer Ausnahme: Die Regelungen zur psychosozialen Prozessbegleitung (Artikel 1 Nummer 12 sowie Artikel 4)
wurden erst am 1. Januar 2017 rechtskraftig.

17 Ziffer 70, 2. Spiegelstrich (Seite 26) des GRETA-Berichts 2015.
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2. Nationaler politischer und rechtlicher Rahmen

Das am 1. Januar 2012 in Kraft getretene Gesetz zur Starkung eines aktiven Schutzes von Kin-
dern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz — BKiSchG)'® schafft den Rahmen dafiir,
dass bundesweit flichendeckend Netzwerkstrukturen fiir den Kinderschutz auch im Hinblick
auf sexuelle Gewalt an Kindern aufgebaut bzw. bestehende Strukturen verstetigt und weiter-
entwickelt werden. Mit dem in § 8a Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe - SGB VIII)
verankerten Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe bei Kindeswohlgefihrdung wird der
grundsétzlich bereits in § 1 Absatz 2 Nummer 3 SGB VIII verbriefte Auftrag der Kinder- und
Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche vor Gefahren fiir ihr Wohl zu unterstiitzen, konkretisiert.
Das Familiengericht geht von Amts wegen jeder bekannt gewordenen Kindeswohlgefihrdung
nach und leitet ein Verfahren gemif §§ 1666, 1666a Biirgerliches Gesetzbuch (BGB) ein. Liegt
eine Gefihrdung des korperlichen, geistigen oder seelischen Wohls eines Kindes oder seines
Vermogens vor und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwen-
den, so hat das Familiengericht die MaRnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr
erforderlich sind. Das 3. Opferrechtsreformgesetz normiert Schutzrechte insbesondere im
Strafverfahren und ist konsequent zu beachten und umzusetzen. Wichtige Verbesserungen im
Bereich der Kooperation im Kinderschutz werden zudem durch das Gesetz zur Starkung von
Kindern und Jugendlichen (KJSG)* verwirklicht. Unter anderem regelt das KJSG, dass Berufsge-
heimnistrdgerinnen und Berufsgeheimnistriger aus dem Gesundheitswesen, die wegen des
Verdachts einer Kindeswohlgefahrdung Daten an das Jugendamt tibermittelt haben, durch den
Tréager der 6ffentlichen Jugendhilfe nach fachlicher Einschitzung in den nachfolgenden kon-
kreten Prozess der Gefiahrdungseinschitzung einbezogen werden sollen. Das KJSG sieht zudem
vor, dass Melderinnen und Melder aus dem Gesundheitswesen des Verdachts einer Kindes-
wohlgefihrdung vom o6ffentlichen Trager der Jugendhilfe eine Riickmeldung dariber erhalten
sollen, ob das Jugendamt zum Schutz des Kindes oder der bzw. des Jugendlichen titig gewor-
den ist oder nicht. Durch das KJSG wird das Zusammenwirken von Jugendamt und Jugend-
strafjustiz, Strafverfolgungsbehérden und Familiengericht im Kinderschutz insgesamt verbes-
sert. Das KJSG wurde am 29. Juni 2017 vom Deutschen Bundestag beschlossen. Es bedarf zu
seinem Inkrafttreten noch der Zustimmung des Bundesrates.

Daneben spricht sich der Aktionsplan 2011 der Bundesregierung zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung sowohl fir eine effektive Strafverfolgung
als auch eine Verbesserung der Hilfe und Unterstiitzung von Opfern und die Aufklirung und
Sensibilisierung relevanter Berufsgruppen aus.

18 https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%271_2011_70_
inhaltsverz%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl111s2975.pdf%27%5D__1529841372239
19 Aktualisierungsvorbehalt.


https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27I_2011_70_inhaltsverz%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl111s2975.pdf%27%5D__1532015171712
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Von Handel oder Ausbeutung betroffene Kinder sind im Sinne des SGB VIII unabhingig
von ihrem Zeugenstatus und ihrer moglichen Kooperationsbereitschaft im Strafverfahren
schutz- und hilfeberechtigt. In der Praxis besteht allerdings nicht immer Handlungssicher-
heit in Fillen von Handel mit Kindern. Das Delikt kann in unterschiedlichen Ausbeutungs-
formen begangen werden, hiufig zur sexuellen Ausbeutung. Ein Kindesmissbrauch wird
jedoch auch fiir die Verschleierung der Ausbeutung zu einem anderen Zweck genutzt. Der
Missbrauch ist haufig ein Tatmittel, um ein Kind in die Ausbeutung zu bringen oder in einer
Ausbeutungssituation zu halten. Ermittlungsverfahren zu Handel mit Kindern weichen
manchmal aufgrund ihrer Komplexitat und hohen Beweisanforderung auf den Straftatbe-
stand des sexuellen Missbrauchs gegen Kinder oder auf die Férderung sexueller Handlun-
gen Minderjahriger aus. Doch eine fehlende Abgrenzung zwischen dem Delikt des sexuellen
Kindesmissbrauchs und dem Handel mit und der Ausbeutung von Kindern fiihrt zu unzu-
reichenden Schutz- oder Hilfeangeboten. Wenn nur der Missbrauch und nicht der zugrunde
liegende organisierte Zusammenhang aufgedeckt wird, dann kénnen die Folgen fiir die
betroffenen Kinder schwerwiegend sein. Gesonderter Schutz und Rechte, z. B. beziiglich
einer sicheren Unterbringung oder im Aufenthaltsrecht, wiirden dann nicht berticksichtigt.

Auch besondere Umstinde wie Flucht und Migration konnen zu erhéhter Vulnerabilitat fith-
ren. Aus diesem Grund wurden unter der Federfihrung des BMFSFJ und UNICEF zusammen
mit vielen Partnerorganisationen Mindeststandards zum Schutz von gefliichteten Menschen in
Fliichtlingsunterkiinften erarbeitet, die bei der Unterbringung ausldndischer minderjahriger
Personen Berticksichtigung finden sollten.?® Die Mindeststandards beinhalten einen differen-
zierten Fokus auf Kinder und Jugendliche als besonders schutzbedirftige Gruppe.

20 Mindeststandards zum Schutz von gefliichteten Menschen in Fliichtlingsunterkiinften (2017): www.unicef.de/
download/144248/8115ef88038eb2b10d7f6e1d95b6d96d/mindeststandards-zum-schutz-gefluechteter-menschen-
in-fluechtlingsunterkuenften-unicef-2017-data.pdf.


http://www.unicef.de/download/144248/8115ef88038eb2b10d7f6e1d95b6d96d/mindeststandards-zum-schutz-gefluechteter-menschenin-fluechtlingsunterkuenften-unicef-2017-data.pdf
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IV.

Zielsetzung des Kooperationskonzepts

1. Kinder und Heranwachsende durch strukturierte
Zusammenarbeit schiitzen

Durch die Schaffung eines Kooperationsmechanismus im Bundesland sollen alle Kinder im
Alter von null bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, gemif} der Definition der VN-KRK, die
potenziell® oder tatsidchlich Opfer von Handel oder Ausbeutung sind, unabhiangig von ihrer
Staatsbiirgerschaft und des Ortes ihres stindigen Aufenthalts geschiitzt werden. Damit sind
sowohl deutsche Kinder als auch Kinder aus EU-Staaten und aus sog. Drittstaaten, die von
Menschenhandel betroffen sind, in den Lainder-Kooperationskonzepten zu erfassen. Die Kin-
der- und Jugendhilfe unterscheidet nicht zwischen deutschen und auslidndischen Kindern und
Jugendlichen. Im SGB VIII ist der Grundsatz festgelegt, dass jedes Kind ,,ein Recht auf Forde-
rung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfahigen Personlichkeit hat“.?> Jugendhilfe soll zur Verwirklichung dieses Rechts insbe-
sondere ,[..] Kinder und Jugendliche vor Gefahren fiir ihr Wohl schiitzen“.?

Das Kooperationskonzept soll zudem auch fiir die Gruppe der jungen Volljahrigen zwischen
18 und 21 Jahren herangezogen werden. Diese Ausweitung entspricht zum einen dem Rege-
lungsgehalt des § 41 SGB VIII, der die Hilfe und Nachbetreuung fiir junge Volljahrige regelt.
Zum anderen trigt es dem Strafgesetzbuch Rechnung, wonach bei Handel mit Minderjahrigen
oder Opfern unter 21 Jahren spezifische Tatbestandsmerkmale greifen. Vom Schutzzweck
umfasst sind Kinder jeglichen Geschlechts. Mit Blick auf die unterschiedlichen Bediirfnisse
von Kindern und Angebote des Hilfesystems wird allerdings eine Differenzierung zumindest
zwischen Midchen und Jungen unbedingt empfohlen.

Ein abgestimmter Kooperationsmechanismus soll dazu beitragen, Betroffene besser zu identifi-
zieren und ziigiger addquate Schutzmafinahmen einzuleiten. Kindern und Heranwachsenden
soll durch eine kooperative Zusammenarbeit ein unnotig langer Gang durch verschiedene Insti-
tutionen erspart bleiben. Zudem wird durch eine konsequente Umsetzung und Anwendung der
Opferrechtsvorschriften eine schonendere strafrechtliche Fallbearbeitung ermoglicht.

21 Diese Definition findet sich in der Konvention des Europarates zur Bekimpfung des Menschenhandels (SEV 197),
Artikel 4d und e i.V.m. Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 10 Absatz 1, 3 und 4 SEV.

22 § 1 Absatz 1 SGB VIIL
23 §1 Absatz 3 SGB VIII.
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2. Simtliche Ausbeutungsformen beachten

Folgende Ausbeutungsformen sind in Deutschland seit dem Gesetz?* zur Umsetzung der Richt-
linie 2011/36/EU im Herbst 2016 als Menschenhandel strafrechtlich erfasst: Ausbeutung bei
der Austiibung der Prostitution oder andere Formen sexueller Ausbeutung, Arbeitsausbeutung,
Ausbeutung bei der Austibung der Bettelei, bei der Begehung von strafbaren Handlungen,
Sklaverei oder sklavereidhnliche Praktiken, Leibeigenschaft, Menschenhandel zum Zweck der
Organentnahme. Linder-Kooperationsvereinbarungen sollten all diese Ausbeutungsformen
umfassen.

3. Identifizierung, Schutz und Unterstiitzung von
minderjahrigen Opfern beférdern

Vom Menschenhandel betroffene Kinder kénnen als vermutete Opfer auffallen, identifiziert
oder ermittelt werden, sie konnen in der aufsuchenden Arbeit angetroffen werden oder sie sind
nach eigenem Bekunden Betroffene und haben sich an das Hilfenetz gewendet.

Haufig wird der staatliche Schutzauftrag jedoch nicht wahrgenommen, weil die Ausbeutungs-
und Zwangssituation nicht erkannt wird. Opfer von Menschenhandel sind generell schwierig
zu identifizieren, weil sie oft von sich aus keine Hilfe suchen. Sie befinden sich hiufig in einer
Situation, die von Angst, Drohung, Gewalterfahrung, mangelnden Rechts- und u.U. mangeln-
den Sprachkenntnissen geprigt ist und mit Traumatisierung einhergehen kann. Kindern und
Jugendlichen fillt es in solchen Situationen schwer, sich Erwachsenen anzuvertrauen. Daher
ist es bei Minderjahrigen noch unwahrscheinlicher als bei erwachsenen Opfern, dass sie von
sich aus den Menschenhandel oder die Ausbeutungssituation anzeigen.

Kinder und Jugendliche, die von Menschenhandel betroffen sind, fiithlen sich haufig selbst
nicht als Opfer oder als ausgebeutet. Wenn Kinder dazu gezwungen werden, strafbare Hand-
lungen zu begehen, werden sie von den Behorden oft als Taterinnen oder Tater, beispielsweise
eines Diebstahls, wahrgenommen, anstatt als Opfer identifiziert zu werden. Dies wird auch
bewusst von den Téterinnen und Tétern ausgenutzt. Die betroffenen Kinder werden so unter
Druck gesetzt, dass sie sich niemandem offenbaren wollen. Akteure miissen das ausbeuterische
System erkennen. Hierfiir bedarf es einer breiten Bewusstseinsbildung zumindest bei den
Jugendidmtern und Vormiindern, bei der Polizei, den Beratungsstellen und bei den Mitarbei-
tenden des Bundesamtes fiir Migration und Fliichtlinge. Durch eine gezielte Zusammenarbeit
dieser Stellen kann eine verbesserte und schnellere Identifizierung erreicht werden, die der
erste Schritt zum Schutz und zur Unterstiitzung betroffener Kinder ist. Schulungen und Fort-
bildungen sind hierfiir unerlésslich. Unterstiitzend konnen Indikatorenlisten herangezogen
werden, um das Erkennen von Kindern und Jugendlichen als Opfer des Menschenhandels zu
erleichtern. Eine Indikatorenliste befindet sich im Anhang.

24 Gesetz zur Verbesserung der Bekimpfung des Menschenhandels und zur Anderung des Bundeszentralregistergesetzes
sowie des Achten Buches Sozialgesetzbuch vom 11.10.2016, BGBLI. Teil I, 2016, Nummer 48 vom 14.10.2016, S. 2226.
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V.

Der Weg zum Kooperations-
mechanismus im Bundesland

1. Kooperationspartner und ihre Zustandigkeiten benennen

Folgenden Akteuren kommt im Rahmen der Zusammenarbeit fiir Schutz und Hilfen bei Han-

del mit und Ausbeutung von Kindern eine zentrale Bedeutung zu:

I Jugendamt

I Polizei und Staatsanwaltschaft, Straf- und Familiengericht

I Fachberatungsstelle

I Gesundheitswesen

I Auslanderbehérde und Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge (BAMF)

I Dariber hinaus ist eine gute Verstindigung mit dem Schulamt und mit den Eltern bzw. dem
Vormund wichtig.

Es wird empfohlen, die Zustindigkeiten einschliefilich etwaiger landesspezifischer Besonder-
heiten zu benennen, um hierdurch auch ein Rollenverstindnis fiir die jeweiligen Handlungs-
pflichten, aber auch Handlungsméglichkeiten des anderen Akteurs zu erreichen.

I Zustandigkeit des Jugendamts und des Familiengerichts

Das Jugendamt am Wohnort des Kindes ist zustindig fir die Erfiillung des Schutzauftrages.?
Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder eine Jugendliche bzw. einen
Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn ein Kind oder eine Jugendliche bzw. ein Jugendli-
cher darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr fiir das Wohl des Kindes/der oder des
Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert und die Personensorgeberechtigten nicht wider-
sprechen oder eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden
kann (§ 42 Abatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB VIII). Liegen diese Voraussetzungen vor, miissen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes Kinder und Jugendliche aus dieser Situa-
tion heraus in Obhut nehmen, auch aus der eigenen Familie. Das Jugendamt ist dann befugt,
das Kind oder die Jugendliche bzw. den Jugendlichen bei einer geeigneten Person (etwa in
einer Bereitschaftspflegefamilie), in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen
Wohnform (z.B. Wohngemeinschaften oder betreutes Einzelwohnen) unterzubringen.
Sofern die Personensorgeberechtigten der Inobhutnahme widersprechen, hat das Jugendamt
zu priifen, ob das Kind an die Personensorgeberechtigten herausgegeben werden kann.
Besteht nach Einschitzung des Jugendamts eine Gefihrdung des Kindeswohls, so hat das
Jugendamt eine Entscheidung des Familiengerichts herbeizufiihren.

25 § 8a SGB VIII, § 1 Absatz 3 Nummer 3 SGB VIII.
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Das Jugendamt ist zudem berechtigt und verpflichtet, ausldndische Kinder bzw. Jugendliche
vorldufig in Obhut zu nehmen, sobald unbegleitete Einreise nach Deutschland festgestellt
wird. Ein ausldndisches Kind oder eine auslandische Jugendliche bzw. einen ausldndischen
Jugendlichen ist grundsétzlich dann als unbegleitet zu betrachten, wenn die Einreise nicht in
Begleitung eines Personensorgeberechtigten oder Erziehungsberechtigten erfolgt; dies gilt
auch, wenn das Kind oder der bzw. die Jugendliche verheiratet ist. Unbegleitet sind auch
Minderjiahrige, die nach der Einreise in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats dort ohne
Begleitung zuriickgelassen wurden.

Wie fiir deutsche Kinder und Jugendliche gilt gleichermaflen fiir auslindische Minderjihrige,
dass das Jugendamt diese wihrend der (vorldufigen) Inobhutnahme bei einer geeigneten
Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorldufig unter-
zubringen sowie fiir das Wohl des Kindes oder Jugendlichen zu sorgen hat. Die Inobhutnahme
kann nur beendet werden, wenn der weitere Verbleib des Kindes oder der bzw. des Jugendli-
chen abschliefend geklart ist. Nach beendetem Clearingverfahren im Rahmen der Inobhut-
nahme, das u.a. dazu dient, den individuellen Bedarf an Jugendhilfemafinahmen zu ermit-
teln und zu priifen, ob die unbegleiteten Minderjiahrigen Verwandte in Deutschland oder
einem anderen EU-Land haben, wird den Kindern und Jugendlichen Hilfe zur Erziehung als
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII), Heimerziehung bzw. sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)
oder intensive sozialpadagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) oder im Rahmen von
Jugendsozialarbeit in einer sozialpddagogisch begleiteten Wohnform (§ 13 Absatz 3 SGB VIII)
gewihrt. Das Jugendamt ist unmittelbar ab Beginn der (vorldufigen) Inobhutnahme kraft
Gesetzes berechtigt und verpflichtet, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl
des Kindes oder der bzw. des Jugendlichen notwendig sind; dabei ist das Kind oder die
bzw. der Jugendliche zu beteiligen und der mutmafiliche Wille der Personen- oder der
Erziehungsberechtigten angemessen zu berticksichtigen, § 42a Absatz 3 SGB VIII und § 42
Absatz 2 Satz 4 SGB VIII. Im Rahmen dieses vorlaufigen ,Notvertretungsrechts” ist somit die
rechtliche Vertretung der bzw. des unbegleiteten Minderjahrigen unter Beriicksichtigung
der eigenen Interessen sichergestellt.

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung durch das Jugendamt ohne Kenntnis
des Personensorgeberechtigten, wenn die Beratung aufgrund einer Not- und Konfliktlage
erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten der
Beratungszweck vereitelt wiirde. Das Erfordernis des Vorliegens einer Not- und Konfliktlage
wiirde mit Inkrafttreten des KJSG wegfallen.

Ferner berit das Jugendamt Berufsgeheimnistridgerinnen und Berufsgeheimnistriger im
Rahmen ihres Beratungsanspruches nach § 4 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes zur Kooperation
und Information im Kinderschutz (KKG).?® Die in § 4 Absatz 1 KKG benannten Berufsge-
heimnistriagerinnen und Berufsgeheimnistriager sind bei Verdacht einer Kindeswohlgefiahr-
dung befugt, dem Jugendamt die fiir dessen weiteres Tatigwerden erforderlichen Daten zu
uibermitteln (siehe Seite 50, Kapitel V4).

26 Artikel 24 Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU - § 42a SGB VIII 27, §§ 12, 14 Absatz 2 Nummer 3 AsylG.
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§ 8a SGB VIII regelt das Vorgehen des Jugendamts im Falle des Bekanntwerdens des Verdachts
einer Kindeswohlgefihrdung und die Einschaltung des Familiengerichts. Liegen Anhaltspunkte
dafir vor, dass ein Kind Opfer von Menschenhandel ist und also sein korperliches, geistiges oder
seelisches Wohl gefihrdet ist, so hat das Familiengericht die Pflicht zur Verfahrenseinleitung. Es
bedarf keiner Antragstellung. Das Gericht muss auch Anregungen der Polizei und Staatsanwalt-
schaft, des Jugendamtes, der Kindereinrichtung, der Schule, von Lehrkriften und Arztinnen
und Arzten oder auch von Dritten wie Nachbarinnen und Nachbarn oder Verwandten nachge-
hen. Sind die Eltern des Kindes nicht erreichbar - wie in Féllen entfiihrter oder gefliichteter
Kinder -, so stellt das Familiengericht das Ruhen der elterlichen Sorge fest und bestellt dem
Kind einen Vormund.?” Sind die Eltern dagegen erreichbar, hat das Familiengericht, wenn die
Eltern nicht gewillt oder in der Lage sind, die Gefahr fiir das Kindeswohl abzuwehren, gemaf
§§ 1666, 1666a BGB die zum Schutz des Kindes erforderlichen Maffnahmen zu treffen. Diese
konnen von Ermahnungen, Ge- und Verboten bis hin zur teilweisen oder vollstindigen Entzie-
hung der Personensorge oder auch Trennung des Kindes von der elterlichen Familie reichen.
Eine Trennung des Kindes von seinen Eltern gegen deren Willen wird vom Gesetz allerdings an
strenge Voraussetzungen gekniipft.?® Sie ist insbesondere nur dann zuléssig, wenn der Gefahr
nicht auf andere Weise, auch nicht durch 6ffentliche Hilfen, begegnet werden kann.?® Bei Kin-
deswohlgefihrdung ist das Jugendamt zwingend am Verfahren zu beteiligen.*

Das Verfahren wird vorrangig und beschleunigt durchgefiihrt.* Spatestens einen Monat
nach Beginn des Verfahrens soll ein frither erster Erorterungstermin mit allen Beteiligten
stattfinden. Diese Verfahrensregelung hat in der Praxis vielfach zu einer interdisziplindren
Zusammenarbeit von Familiengerichten, Jugendamtern, Rechtsanwiéltinnen und -anwilten,
Sachverstindigen und Verfahrensbeistinden gefiihrt.

Das Familiengericht hat das Kind anzuhoren, wenn es das 14. Lebensjahr vollendet hat oder
wenn es bei unter 14-Jihrigen angezeigt ist.’ Zur Wahrnehmung seiner Interessen ist unter
den Voraussetzungen des § 158 FamFG fiir das Kind ein Verfahrensbeistand zu bestellen. Der
Verfahrensbeistand nimmt die Interessen des Kindes im Verfahren wahr und informiert das
Kind iber den Gegenstand, den Ablauf und den moglichen Ausgang des familiengerichtli-
chen Verfahrens. Aus Schutzgriinden darf ein Kind - neben seiner Anhérung - noch zusitz-
lich als Zeuge im Rahmen einer Beweiserhebung vernommen werden.*

I Vormiinder/gesetzliche Vertretung
Der Vormund muss im Rahmen der ihm tibertragenen Personen- und Vermogenssorge Gefiahr-
dungen und Schaden abwenden. Er kann Unterstiitzung durch Hilfen zur Erziehung nach
§§ 27 ff. SGB VIII oder nach §§ 1800, 1631 Absatz 3 BGB des Gerichts in Anspruch nehmen.**

27 §1674 BGB.

28 Mit Riicksicht auf das in Artikel 6 Absatz 2 GG geschiitzte Elternrecht.
29 § 1666a Absatz 1 BGB, § 157 Absatz 1 FamFG.

30 §162 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 FamFG.

31 § 155 FamFG.

32 § 159 FamFG.

33 § 165a FamFG.

34 Siehe auch Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendamter (2017): Handlungsempfehlung zum Umgang mit
unbegleiteten Minderjahrigen; http://www.bagljae.de/downloads/128_handlungsempfehlungen-zum-umgang-
mit-unbge.pdf
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Polizeiliche MaRnahmen

Das vorrangige Ziel polizeilicher Mafinahmen ist die Gefahrenabwehr. Fiir die Gefahren-
abwehr im Menschenhandel (zum Nachteil von Kindern) existieren spezielle Regelungen,
um bei Streifentitigkeiten und Kontrollen Raumlichkeiten betreten und Personalien fest-
stellen und tiberpriifen zu diirfen. Dadurch kann die Polizei zur Gefahrenabwehr - also noch
vor einem strafprozessualen Anfangsverdacht - priventiv téitig werden, um eben das Vor-
liegen von Gefahren tiberhaupt erkennen und bestenfalls deren Eintritt verhindern zu
konnen. Die Polizeigesetze sind Lindersache und damit entsprechend den Regelungen der
Bundeslidnder unterschiedlich gestaltet. Gleichermafien geregelt in allen Bundesldndern ist
allerdings der sensible Umgang mit minderjidhrigen Personen, bundeseinheitlich geregelt in
der Polizeidienstvorschrift (PDV) 382 zur Bearbeitung von Jugendsachen.

Zudem ist das Ziel polizeilicher Maflnahmen eine effektive Strafverfolgung, um die Téterin-
nen und Téter verurteilen zu konnen.* Das Erkennen eines Ausbeutungssachverhaltes ist
beim ersten Kontakt mit dem Kind in der Regel schwierig, weil die Betroffenen sich entwe-
der selbst nicht als Opfer fiihlen, sich nicht als ausgebeutet sehen, eingeschiichtert durch die
Téterpersonen sind oder haufig Angst um sich selbst und ihre Angehorigen haben. Es besteht
auch Furcht vor der Polizei und vor staatlichen Mafinahmen. Die Betroffenen sind deshalb
oft nicht bereit, Angaben zu einer Straftat zu machen.

Andere Opfer sind durch die Erfahrung von psychischer und physischer Gewalt so stark
traumatisiert, dass sie gar nicht in der Lage sind, auszusagen.

Der Personalbeweis zur Beweisbarkeit des Deliktes ist in diesem Bereich jedoch von hoher
Bedeutung. Da im Strafverfahren das Unmittelbarkeitsprinzip gilt, kommt der Aussage der
Betroffenen eine herausragende Bedeutung zu. Ohne die Aussage ist eine Verurteilung
wegen Menschenhandels oder Ausbeutung kaum moglich, und Gerichte stellen hiufig dieje-
nigen Fille ein, bei denen die Opfer in der Hauptverhandlung nicht als Zeuginnen oder
Zeugen anwesend waren und personlich aussagten.’® Daher sind Betroffene grundsétzlich als
Zeuginnen bzw. Zeugen zu laden.

Ein entscheidender Teil des Schutzes von Kindern bei Handel und Ausbeutung ist daher, dass
alle diesbeziiglichen Straftaten effektiv verfolgt, zur Anklage gebracht und Taterinnen und
Téter verurteilt werden. Hierzu kénnen Zeuginnen und Zeugen, die wihrend der gesamten
Verfahrensdauer den Strafverfolgungsbehorden zur Verfiigung stehen, wesentlich beitragen.
Aufgrund der Bedeutung des Personalbeweises ist der polizeiliche Auftrag nur dann erfiillbar,
wenn Polizei, Fachberatungsstellen und Akteure der Jugendhilfe auch in Bezug auf die Zeugen-
vernehmung der Betroffenen zusammenarbeiten und im Sinne des Kindeswohls handeln.

Zur Vernehmung von Kindern und Jugendlichen sind die Vorgaben der Richtlinien fir das
Strafverfahren und das Bufdgeldverfahren (RiStBV), Abschnitt 19, bindend. Hier wird genau
festgelegt, unter welchen Voraussetzungen Kinder und Jugendliche zu vernehmen sind.
Zudem ist § 52 Absatz 2 StPO fiir die Vernehmung Minderjahriger zu berticksichtigen.

35 Siehe auch § 163 StPO - Aufgaben der Polizei im Ermittlungsverfahren.
36 Herz/Minthe (2006): Straftatbestand Menschenhandel - Verfahrenszahlen und Determinanten der Straf-
verfolgung, S. 321.
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Danach darf eine minderjahrige zeugnisverweigerungsberechtigte Person, die wegen man-
gelnder Verstandesreife noch keine geniigende Vorstellung von der Bedeutung des Zeugnis-
verweigerungsrechts hat, nur vernommen werden, wenn die minderjihrige Person zur
Aussage bereit ist und die gesetzliche Vertretung der Vernehmung zustimmt. Der Abschnitt
19 (4) RiStBV schligt zudem vor, Eltern, Lehrkrifte, Erziehende oder andere Bezugspersonen
einzubinden und gegebenenfalls mit dem Jugendamt Kontakt aufzunehmen. In Bezug auf
die Glaubwirdigkeit konnen auch Sachverstindige, die iiber besondere Kenntnisse und
Erfahrungen auf dem Gebiet der Kinderpsychologie verfiigen, hinzugezogen werden.

Die Bewiltigung der komplexen rechtlichen Materie, die schwierige Beweisfiihrung, insbe-
sondere im Hinblick auf die Gewinnung von Opferzeuginnen und -zeugen, sowie die Not-
wendigkeit besonderer Kenntnisse in diesem Bereich erfordern einen hohen Professionalisie-
rungsgrad der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. Eine kontinuierliche Zusammen-
arbeit und Reflexion der Arbeit aller Akteure ist erforderlich. Diese kann im Rahmen von
regelmifigen Treffen der Akteure stattfinden, damit ein kontinuierlicher Prozess der Uber-
prifung, Auswertung und Weiterentwicklung der Kooperationsvereinbarungen fiir die
Praxis und bzgl. gesetzlicher Anderungen erfolgt.

Zustindigkeit spezialisierter Fachberatungsstellen

Spezialisierte Fachberatungsstellen fr Betroffene von Menschenhandel (FBS) sind Nichtre-
gierungsorganisationen. Sie bieten mit ihrer Expertise und unter Berticksichtigung der
besonderen Bedingungen und Lebensumsténde der betroffenen Kinder und Jugendlichen
eine umfassende ganzheitliche und psychosoziale Beratung, die an deren Bediirfnissen und
Interessen ausgerichtet ist. Die Angebote dieser Beratungsstellen sind niedrigschwellig,
kostenlos und auf Wunsch anonym. Sie bieten Beratung und Begleitung unabhingig von der
Bereitschaft der Betroffenen, mit der Strafverfolgung und weiteren Behorden zu kooperieren
oder eine Aussage im Strafprozess zu machen.

Ziel ist die Wiederherstellung und langfristige Aufrechterhaltung der kérperlichen und
seelischen Integritit. Den Betroffenen wird Unterstiitzung bei der Riickkehr zu einem nor-
malisierten Alltag sowie bei der Entwicklung von Zukunftsperspektiven angeboten. Fachbe-
ratungsstellen werden ergidnzend und unterstiitzend zu den Mafinahmen der Kinder- und
Jugendhilfe titig. Dariiber hinaus werden die Betroffenen in der Wahrnehmung ihrer Rechte
unterstiitzt und bei Bedarf auch wihrend der Gerichtsverfahren begleitet. Auch die Beratung
von Behorden wie den Jugendamtern und der Polizei bei Fillen von Menschenhandel mit
Erwachsenen und Kindern gehoren zum Kerngeschéft von FBS.*” Einige FBS verfiigen zudem
tber Schutzunterkiinfte, in denen sie Betroffene unterbringen kénnen. Den FBS stehen
muttersprachliche Beraterinnen und Berater oder Dolmetscherinnen und Dolmetscher zur
Verfiigung. Die Mitarbeitenden der FBS unterstehen der Schweigepflicht gemaf § 203 StGB,
haben allerdings kein Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht.

Die spezialisierten Fachberatungsstellen fiir Betroffene von Menschenhandel sind im Bun-
desweiten Koordinierungskreis gegen Menschenhandel (KOK e.V.) vernetzt. Der KOK fordert

37 Eine Auflistung der spezialisierten Fachberatungsstellen fiir Betroffene von Menschenhandel sind zu finden
unter www.kok-gegen-menschenhandel.de/mitgliedsorganisationen-fachberatungsstellen/.
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den Praxisaustausch, verfiigt iber ein bundesweites Netzwerk an Kontakten zu Fachbera-
tungsstellen und unterstiitzt den Strukturaufbau in den Bundesldndern.

Zustandigkeit des Gesundheitswesens

Die Gesundheitsimter beauftragen Kinder- und Jugendgesundheitsdienste, jdhrliche Kontroll-
untersuchungen in Kitas, Tagespflegestellen und Schulen vorzunehmen. Gibt es einen Ver-
dacht, dass Minderjihrige Opfer von Menschenhandel geworden sind, so muss dieser den
Strafverfolgungsbehorden gemeldet werden. Sollten im Rahmen der Gesundheitsuntersu-
chungen fiir Kinder und Jugendliche (sog. U- und J-Untersuchungen) erkennbare Zeichen einer
Kindesvernachldssigung oder -misshandlung oder eines Missbrauchs oder ein Verdacht auf
Menschenhandel auftreten, so hat die untersuchende Arztin oder der untersuchende Arzt
unter Bertiicksichtigung des KKG die entsprechenden notwendigen Schritte einzuleiten.

Stellen Arztinnen und Arzte fest, dass minderjihrige Patientinnen oder Patienten Opfer von
Menschenhandel geworden sind, so kommt ihnen die Aufgabe zu, Verletzungen zu behan-
deln, zu dokumentieren und Hilfe einzuleiten. Hierbei miissen sie ihre gesetzliche Schweige-
pflicht beachten, ein Verstof? ist nach § 203 StGB strafbar. § 4 KKG befugt jedoch Berufsge-
heimnistrigerinnen und Berufsgeheimnistriager wie beispielsweise Arztinnen und Arzte, im
Falle des Verdachts auf Kindeswohlgefiahrdung die zur Einschitzung der Gefiahrdungslage
erforderlichen Daten an das Jugendamt zu {ibermitteln, sodass diese Ubermittlung keinen
Verstofd gegen die drztliche Schweigepflicht darstellt. Fiir ndhere Erlduterungen zum Vorge-
hen siehe Seite 50, Kapitel V.4.

Das am 1.Juli 2017 in Kraft getretene Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) sieht vor, dass
Personen vor der Aufnahme einer Prostitutionstitigkeit eine gesundheitliche Beratung
durch eine fiir den Offentlichen Gesundheitsdienst zustindige Behorde (welches {iberwiegend
die Gesundheitsimter sind) wahrnehmen miissen. Bei der ersten Anmeldung der Tétigkeit
sowie bei der Verliangerung der Anmeldebescheinigung sind Nachweise Giber gesundheitliche
Beratungen vorzulegen. Das Prostituiertenschutzgesetz ist allerdings nur anzuwenden auf die
Ausiibung der Prostitution durch Personen iiber 18 Jahre. Die Inanspruchnahme sexueller
Handlungen Minderjahriger gegen Entgelt, die Forderung der Prostitution Minderjahriger
und jede Betitigung, die darauf abzielt, aus der Prostitution Minderjahriger Nutzen zu ziehen,
sind strafbar.

Far Heranwachsende, also fiir Personen der Altersgruppe zwischen 18 und 21 Jahren, gibt es
wegen deren besonderen Vulnerabilitit spezielle Vorschriften im Prostituiertenschutzgesetz.
So haben Heranwachsende nach der Anmeldung ihrer Tatigkeit alle sechs Monate die gesund-
heitliche Beratung wahrzunehmen, Personen ab 21 Jahren hingegen alle zwo6lf Monate.
Nach § 10 Absatz 2 ProstSchG erfolgt die gesundheitliche Beratung angepasst an die persénliche
Lebenssituation der beratenen Person und soll insbesondere Fragen der Krankheitsverhiitung,
der Empfingnisregelung, der Schwangerschaft und der Risiken des Alkohol- und Drogenge-
brauchs einschliefien. Die beratene Person ist auf die Vertraulichkeit der Beratung hinzuweisen
und erhilt Gelegenheit, eine etwaig bestehende Zwangslage oder Notlage zu offenbaren.
Dritte kénnen mit Zustimmung der Behérde und der anmeldepflichtigen Person zum
Gesprach nur zum Zwecke der Sprachmittlung hinzugezogen werden.
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Handelt es sich bei den betroffenen Kindern nicht um deutsche Staatsangehdarige, so sind
zusidtzlich folgende Akteure hinzuzuziehen:

Ausldnderbehdrden

Die Auslanderbehorden priifen den aufenthaltsrechtlichen Status der Opfer von Menschen-
handel nach Maf}gabe des Aufenthaltsrechts, insbesondere des Aufenthaltsgesetzes. Dabei
berticksichtigen sie die besondere Schutzbedurftigkeit minderjihriger Opfer von Menschen-
handel. Sie arbeiten mit dem Jugendamt zusammen, welches die Expertise der spezialisierten
Fachberatungsstellen in Anspruch nehmen kann, wenn das Opfer dem zustimmt. Unter
anderem in den Fillen des § 25 Absatz 4a AufenthG beteiligen die Auslinderbehérden die
zustiandige Staatsanwaltschaft oder das Strafgericht oder - sofern diese noch nicht bekannt

- die fiir den Aufenthaltsort zustindige Polizeibehorde.3®

Die Ausldnderbehorde wird in jedem Einzelfall unverziiglich vom Jugendamt {iber die Anwe-
senheit der auslandischen minderjahrigen Person und tiber die jeweils veranlassten Maf-
nahmen informiert. Ist eine auslindische Person ausreisepflichtig und liegen konkrete
Anhaltspunkte vor, dass sie ein Opfer von Menschenhandel geworden ist, gewéhrt ihr die
Auslinderbehoérde grundsitzlich eine Erholungs- und Bedenkzeit von mindestens drei
Monaten, d.h., der Person wird eine Ausreisefrist von mindestens drei Monaten gesetzt.

Die konkreten Anhaltspunkte fiir Menschenhandel kann die Person selbst bzw. ihr Vormund
durch eine plausible Aussage bei der Auslinderbehorde liefern; ebenso kénnen diese Infor-
mationen durch Jugendamt, Polizei oder Staatsanwaltschaft erginzt werden. Behérden
sollten auch die Expertise der Fachberatungsstellen anerkennen und nicht ausschliefilich
eine Bestédtigung der Strafverfolgungsbehorde dariiber verlangen, dass es sich um ein Opfer
von Menschenhandel handelt. Beispielhaft wird in dem Zusammenhang auf die Verédnde-
rung im Kooperationserlass Niedersachsens verwiesen, wonach die Aussage der Fachbera-
tungsstelle fiir Opfer von Menschenhandel tiber Anhaltspunkte auf Menschenhandel unab-
hingig von einer staatsanwaltschaftlichen oder polizeilichen Bescheinigung von der
Auslianderbehoérde anerkannt wird.

Die Ausldnderbehorde priift auch, ob der auslindischen minderjihrigen Person ein Aufent-
haltstitel erteilt werden kann (siehe hierzu Abschnitt ,,Aufenthaltstitel®, Seite 32).

Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge

Menschenhandel kann ein Fluchtgrund sein, eher ist es jedoch ein Phinomen, das auf dem
Reiseweg auftritt. Eine Schutzgewdhrung kommt dann in Betracht, wenn das minderjihrige
Opfer von Menschenhandel in seinem Herkunftsland beispielsweise der Verfolgung durch
staatliche oder nicht staatliche Stellen ausgesetzt ist, ihm in seinem Herkunftsland ein ernst-
hafter Schaden droht, die Riickfiihrung in den Zielstaat eine Verletzung der Européischen
Menschenrechtskonvention bedeuten wiirde oder dort eine erhebliche konkrete Gefahr fir
Leib, Leben oder Freiheit besteht. Handelt es sich um eine bzw. einen unbegleiteten Minder-
jahrigen, so kann der gesetzliche Vertreter schriftlich einen Asylantrag beim Bundesamt fiir

38 §72 Absatz 6 AufenthG.
39 §59 Absatz 7 AufenthG.
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Migration und Fliichtlinge stellen.* Ist die bzw. der (ledige) Minderjihrige gemeinsam mit
den Eltern nach Deutschland eingereist und haben diese einen Asylantrag gestellt, so gilt der
Asylantrag auch fiir die minderjahrige Person als gestellt, § 14a Absatz 1 Asylgesetz (AsylG).

Kinder und Jugendliche haben, wie alle Asylbewerberinnen und Asylbewerber, soweit ihnen
moglich, eine Mitwirkungspflicht bei der Aufklarung des Sachverhalts gemaf § 15 AsylG. Das
Bundesamt entscheidet auf Grundlage der Anhérung tiber den Asylantrag. Da unbegleitete
Minderjihrige als besonders schutzbediirftige Personengruppe mit besonderen Garantien fiir
ihr Asylverfahren gelten, werden ihre Asylverfahren von Sonderbeauftragten betreut. In der
Anhérung wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, ob Anhaltspunkte fiir bestimmte,
kinderspezifische Fluchtgriinde vorliegen. Zur Unterstiitzung kann eine spezialisierte Fachbe-
ratungsstelle fiir Betroffene von Menschenhandel herangezogen werden.

Dolmetscherdienste

Dolmetscherdienste sind unabdingbar bei der Kontaktaufnahme zu den jeweils zustindigen
Mitarbeitenden der Behorden bzw. Betreuerinnen und Betreuer, wenn ein Kind der deut-
schen Sprache nicht méchtig ist. Sie haben daher eine stabilisierende Funktion. Neben der
Sprachvermittlung erfiillen Dolmetscherinnen und Dolmetscher hdufig auch die Funktion
als Kulturvermittler. Offentlich bestellte Dolmetscherinnen und Dolmetscher unterliegen der
Schweigepflicht. Hilfreich kann es sein, wenn in verschiedenen Verfahrensabschnitten
dieselbe Person zum Einsatz kommt. Damit wiirde Problemen, die sich aus der Ubersetzung
des gesprochenen Wortes ergeben und zu unterschiedlichen Begrifflichkeiten fithren kon-
nen, entgegengewirkt. Die Mitarbeitenden der spezialisierten Fachberatungsstellen arbeiten
auch eng mit erfahrenen Dolmetscherinnen und Dolmetschern zusammen.

Das Hinzuziehen weiterer Akteure hangt von der Form der Ausbeutung bzw. dem Zweck des
Menschenhandels ab:

Schulamt

Die staatlichen Schuldmter betreiben eine schulpsychologische Beratungsstelle, die nicht nur
die Schiilerschaft bei familidren und schulischen Problemen berit, sondern auch Lehrkrifte
im Hinblick auf Fragen im Umgang mit Schiilerinnen, Schiilern und Eltern. Diese Bera-
tungsstelle ist als Orientierungshilfe fiir Lehrkrifte zu verstehen und nicht gleichzusetzen
mit der insoweit erfahrenen Fachkraft nach § 8b Absatz 1 SGB VIII.

Wenn Lehrkrifte in der Schule Anhaltspunkte dafiir haben, dass ihre Schiilerinnen oder
Schiiler Opfer von Menschenhandel geworden sein kénnten, sollen sie ihre Wahrnehmungen
und Beobachtungen kontinuierlich dokumentieren und die Schulleitung informieren. Geméaf
§ 8b Absatz 1 SGB VIII haben sie einen Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene
Fachkraft gegentiber dem ortlichen Triger der Jugendhilfe. Bei einer offensichtlichen Kindes-
wohlgefihrdung ist das Jugendamt direkt einzuschalten. In der Regel werden jedoch vor Ein-
schaltung des Jugendamtes die Eltern angehort. Zur Abwendung einer Kindeswohlgefdhrdung
arbeiten Schule und Jugendamt eng zusammen. Zur Unterstlitzung kann eine spezialisierte
Fachberatungsstelle fiir Betroffene von Menschenhandel mit herangezogen werden.

40 § 14 Absatz 2 Nummer 3 AsylG.
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Internationaler Sozialdienst

Der Internationale Sozialdienst im Deutschen Verein fiir 6ffentliche und private Fiirsorge e.V.
(ISD) ist eine bundeszentrale Fachstelle far landeribergreifende Einzelfallarbeit. Der ISD arbei-
tet in erster Linie im Auftrag von Gerichten und Behorden und ist als bundesweite Fachstelle
und Verbindungsstelle zwischen in- und ausldndischen sozialen Fachstellen, Familien- und
Vormundschaftsgerichten in landeriibergreifenden Kinderschutz- und Kindschaftsverfahren
tatig. Er ist Mitglied der internationalen Nichtregierungsorganisation International Social
Service und arbeitet innerhalb dieses Netzwerkes mit auslandischen Arbeitspartnern zusam-
men. Sind Minderjihrige betroffen von Menschenhandel und/oder Ausbeutung, kann eine
Abkliarung mit Stellen im Ausland notwendig werden, wenn z.B. das Kind zuvor im Ausland
gelebt hat oder Personensorgeberechtigte oder Familienangehorige sich im Ausland aufhalten.
Das Jugendamt oder das Familiengericht kann im Rahmen der Kindeswohlpriifung den ISD
beauftragen, die Identitat und Vorgeschichte des Kindes zu klaren, Personensorgeberechtigte
und Familienangehdrige zu kontaktieren und ihre Situation zu prifen. Anhand der Bericht-
erstattung der auslandischen Stellen kann die weitere Perspektive geklart werden: ob eine
Rickkehr in das Herkunftsland, ein Umzug in ein Drittland oder ein Verbleib in Deutschland
im Interesse des Kindes ist und den Schutz und die weitere Unterstiitzung sicherstellt. Der ISD
koordiniert und unterstiitzt eine Riickkehr und die weitergehende Unterstiitzung des Kindes
und dessen Familie im Herkunftsland bzw. in einem Drittland gemeinsam mit der auslandi-
schen Fachstelle.

2. Opferrechte beachten

Minderjahrige Opfer von Menschenhandel haben besondere Schutzrechte, die aus den
genannten internationalen Rechtsinstrumenten und deren Umsetzung in Deutschland her-
vorgehen.*! Diese Schutzrechte sollen im Rahmen der Zusammenarbeit aller Fachkrafte umge-
setzt und in einer Linderkooperation strukturell verankert werden. Der nachfolgende
Abschnitt kann nur einen kurzen Uberblick zu den wichtigsten Opferrechten liefern:

Identifizierung

Minderjahrige Opfer von Menschenhandel miissen als solche identifiziert werden, damit fiir
sie Schutzrechte geltend gemacht werden konnen und sie strafrechtlich nicht als Taterinnen
oder Tater behandelt werden.

Eine Indikatorenliste zur Erleichterung der Identifizierung potenzieller Opfer befindet sich im
Anhang. Nicht jede Ausbeutungssituation ist Menschenhandel mit Kindern. Unabhingig von
der strafrechtlichen Einordnung ist jedoch jede Form der Ausbeutung eines Kindes eine Kin-
deswohlgefahrdung und bedarf einer differenzierten Gefahrdungseinschitzung und der
Einleitung von Kinderschutzmafnahmen.

41 Rechte der Opfer, Informationspapier des Sekretariats der Konvention zur Bekdmpfung des Menschenhandels des
Europarats.
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Bedenk- und Stabilisierungfrist

Ausreisepflichtige Opfer von Menschenhandel haben einen gesetzlichen Anspruch auf eine
mindestens dreimonatige Ausreisefrist, bei den Fachberatungsstellen auch bekannt unter dem
Begriff ,Bedenk- und Stabilisierungsfrist®. In dieser Zeit diirfen die Betroffenen bedenken, ob sie
mit den Behérden im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zusammenarbeiten mochten.* Sie
dirfen wihrend der Ausreisefrist grundsatzlich nicht abgeschoben werden, es sei denn, es liegen
die Voraussetzungen des § 59 Absatz 7 S. 3 AufenthG vor. Vor einer Abschiebung muss sicherge-
stellt werden, dass die oder der Minderjahrige im Riickkehrstaat einem Mitglied der Familie, einer
zur Personensorge berechtigten Person oder einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung tibergeben
wird. Wenn dies nicht positiv festgestellt werden kann, darf die Abschiebung nicht erfolgen.*
Behorden sollten auch die Expertise der Fachberatungsstellen anerkennen und nicht aus-
schliefilich eine Bestatigung der Strafverfolgungsbehorde dariiber verlangen, dass es sich um
ein Opfer von Menschenhandel handelt. Beispielhaft wird in dem Zusammenhang auf die
Verianderung im Kooperationserlass Niedersachsens verwiesen, wonach die Aussage der
Fachberatungsstelle fiir Opfer von Menschenhandel iiber Anhaltspunkte auf Menschen-
handel unabhingig von einer staatsanwaltschaftlichen oder polizeilichen Bescheinigung von
der Auslanderbehorde anerkannt wird.

Sichere Unterbringung und Versorgung

Alle minderjdhrigen Opfer haben einen Anspruch auf sichere und altersgerechte Unterbrin-
gung und Zugang zu medizinischer, psychologischer und sozialer Versorgung.*

Die Unterbringung von Handel und Ausbeutung betroffener Minderjahriger sollte in einer
geeigneten Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe erfolgen, die sowohl dem Kindeswohl als
auch dem erhohten Sicherheitsbediirfnis der Minderjahrigen entspricht.

Unbegleitete Minderjidhrige erhalten einen Vormund, der sie vertritt und zum Wohle des Kindes
handelt. Fir unbegleitete minderjihrige Opfer von Menschenhandel werden Leistungen nach
dem SGB VIII sichergestellt, die Unterbringungen, Versorgung, sozialpidagogische Begleitung
und Betreuung, Gesundheitsversorgung sowie Rechtsberatung abdecken. Die ortliche Zustan-
digkeit der Trager der Sozialhilfe ergibt sich aus dem tatsachlichen Aufenthalt des Kindes.

Wenn das minderjiahrige Opfer mit seinen Eltern einreist, kommen typischerweise zunichst
Asylbewerberleistungen in Betracht oder - nach Anerkennung - Leistungen nach dem SGB II.
Im ersten Fall sind die Asylbewerberleistungsbehérden zustandig, das sind in der Regel die
Tréager der Sozialhilfe*, im zweiten Fall die Jobcenter. Fiir Opfer von Menschenhandel gilt es,
die interne Dienstanweisung der Bundesagentur fiir Arbeit zu § 7 Absatz 1 SGB II zu beachten!
Wenn die Eltern erwerbsunfihig sind (Krankheit, Alter) und das AsylbLG nicht mehr greift,
kommen Leistungen nach dem SGB XII in Betracht.

42 § 59 Absatz 7 AufenthG.

43 § 58 Absatz 1a AufenthG.

44 § 42 Absatz 2 Satz 3 SGB VIII ggf.i.V.m. § 42a Absatz 1 Satz 2 SGB VIII.
45 Die Bestimmung erfolgt durch die Landesregierung (§ 10 AsylbLG).
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Fiir Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG kénnen wihrend der ersten 15 Monate ihres
Aufenthalts gemaf § 6 AsylbLG auch Dolmetscherkosten bei Therapien und medizinischen
Behandlungen iibernommen werden. Nach 15 Monaten greifen fiir Leistungsberechtigte nach
dem AsylbLG die Regelungen im SGB XII entsprechend.

Das SGB IT und das SGB XII als nachrangige Leistungssysteme kénnen in besonderen Einzel-
fillen bei unabweisbarem Bedarf zur Deckung von Dolmetscherkosten im Rahmen der psy-
chotherapeutischen Behandlung von Fliichtlingen eingreifen. Nachrangig bedeutet das, dass
nur notwendiger Bedarf gedeckt werden kann, der nicht anderweitig und damit auch nicht
von vorrangigen Leistungssystemen gedeckt werden kann.

Rechtsgrundlage fiir die Kostenlibernahme kann im SGB XII bei anerkannten Fliichtlingen
und Analogleistungsberechtigten § 27a Absatz 4 SGB XII sein. Danach wird der individuelle
Regelsatz im Einzelfall gegentiber der mafigeblichen Regelbedarfsstufe erh6ht, wenn ein aus
dem Regelbedarf zu deckender Bedarf fiir die Dauer von voraussichtlich mehr als einem Monat
unausweichlich erheblich hoher liegt als die der Regelbedarfsermittlung zugrunde liegenden
durchschnittlichen Verbrauchsausgaben.

Zugang zu Bildung und Ausbildung als Hilfe fiir die Kinder, sich (wieder) in die Gesellschaft zu

integrieren, soll gewdhrt werden.
Psychosoziale Prozessbegleitung

Gemaf § 406g Absatz 3 Satz 1 StPO haben minderjahrige Opfer von Menschenhandel einen
Anspruch auf kostenfreie psychosoziale Prozessbegleitung vor, wihrend und nach einem
Strafverfahren (professionelle Begleitung). Beachte: Um eine psychosoziale Prozessbegleitung
in Anspruch zu nehmen, ist ein Antrag beim zustindigen Gericht erforderlich (§ 162 StPO)!

Rechtsbeistand

Minderjahrige Opfer von Menschenhandel haben einen Anspruch auf einen Rechtsbeistand
auf Staatskosten, der sie im Strafverfahren berét (sog. Opferanwalt, §§ 397a, 406h StPO). Sie
sind iber ihre Rechte in einer Sprache zu informieren, die sie verstehen.

Aufenthaltstitel

Fiir Opfer von Menschenhandel enthilt das Aufenthaltsgesetz eine humanitire Sonderregelung

(§ 25 Absatz 4a AufenthG). Nach dieser soll grundsétzlich ein Aufenthaltstitel erteilt werden, wenn
u.a. das Opfer die Bereitschaft zeigt, in dem Strafverfahren wegen der an ihr begangenen Straftat als
Zeuge auszusagen. Nach Beendigung des Strafverfahrens soll die Aufenthaltserlaubnis verlangert
werden, wenn humanitére oder persénliche Griinde oder 6ffentliche Interessen die weitere Anwe-
senheit der Person im Bundesgebiet erfordern. Diese Vorschrift gilt auch fiir Minderjahrige. Ferner
kommt auch fiir Minderjihrige - unabhingig von deren Mitwirkung an einem Strafverfahren - die
Erteilung eines humanitaren Aufenthaltstitels nach §§ 23a, 25 Absatz 4 oder Absatz 5 AufenthG in
Betracht. Minderjihrige, die nach Abschluss ihres Asylverfahrens eine Aufenthaltserlaubnis als
Asylberechtigter oder als Fliichtling erhalten, haben grundsétzlich einen Anspruch auf Familien-
nachzug ihrer Eltern nach § 36 Absatz 1 AufenthG.
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Der Familiennachzug zu subsididr Schutzberechtigten bleibt bis zum 31.7.2018 ausgesetzt; danach
kann nach § 36a AufenthG n.F. aus humanitiren Griinden Angehérigen der Kernfamilie eines
subsidiir Schutzberechtigten im Rahmen eines Kontingents von 1000 Personen/Monat eine Aufent-
haltserlaubnis zum Zwecke des Familiennachzugs erteilt werden. Ein humanitirer Grund liegt dabei
insbesondere dann vor, wenn ein minderjihriges, lediges Kind betroffen ist. Das Kindeswohl ist
sowohl bei der Priifung des Vorliegens humanitérer Griinde als auch bei der folgenden Aus-
wahlentscheidung im Rahmen des Kontingents besonders zu berticksichtigen. Die §§ 22, 23
AufenthG bleiben unberihrt.

Bei positiver Asylentscheidung haben die Betroffenen Anspruch auf die Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 oder 2 AufenthG, siehe Schaubild S. 46.

Schutz des Privatlebens und der Identitit

Die personenbezogenen Daten betroffener Kinder und Jugendlicher diirfen nicht 6ffentlich
bekannt gemacht werden und sind nur fiir spezifische Zwecke zu speichern. Der Wohnort kann
geheim gehalten werden, auch bei Erstattung einer Strafanzeige. Das Gesetz sieht die Moglichkeit
vor, eine andere zuverlassige Adresse anzugeben (Kanzleiadresse des Rechtsbeistands, Adresse
der Fachberatungsstelle). Bei Bedrohungen trifft die Polizei Maffnahmen zur Gefahrenabwehr.
Bei hiduslicher Gewalt gegen das minderjihrige Opfer konnte ein Platzverweis der oder des
Gewalttitigen durch die Polizei in Betracht kommen. Auch Mafnahmen des Familiengerichts
(z. B. ein Platzverweis oder ein Umgangsausschluss) im Rahmen eines Verfahrens nach § 1666
oder § 1684 BGB oder - sofern die Gewalt nicht von einem Sorgeberechtigten ausgeht - ein
Nidherungsverbot im Rahmen eines Verfahrens nach dem Gewaltschutzgesetz sind moglich.

Schutz wihrend des Strafverfahrens

Opfer von Menschenhandel sind nebenklagebefugte Zeugen und haben als solche einen

Anspruch auf eine Opferanwiltin oder einen Opferanwalt (§ 397a, 406h StPO). Kinder und

Jugendliche sind wihrend des gesamten Strafverfahrens besonders schutzbediirftig im Sinne

des § 48 StPO. Ihnen stehen damit Sonderrechte zu:

I getrennte Vernehmung von Beschuldigten und minderjahrigen Opferzeugen, § 247 StPO

Videovernehmung, § 247a StPO, strikte Vermeidung von Mehrfachvernehmungen

Ausschluss der Offentlichkeit von der Vernehmung, § 171b Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)

Befragung in der Hauptverhandlung nur durch die Richterin oder den Richter

altersgerechte Vernehmung in kindgerecht ausgestalteten Vernehmungszimmern; in

Jugendschutzsachen sind die Jugendgerichte zustindig, § 26 GVG

I Geheimhaltung der Wohnanschrift, es genligt die Nennung einer ladungsfihigen Anschrift,
§ 68 StPO (Kanzleiadresse des Rechtsbeistands, Sitz der Fachberatungsstelle). Es ist jedoch zu
beachten, dass das Strafgericht fiir die Ladung zur Hauptverhandlung Einsicht in die Melde-
registerauskunft nimmt und die Anschrift regelméafig in der Akte vermerkt. Das Strafge-
richt und die Staatsanwaltschaft konnen jedoch dafiir sensibilisiert werden, die Anschrift
nicht in der Akte zu vermerken.

I Antrag auf schriftliche Anzeigebestatigung, Bestitigung ist hilfreich fir Mafinahmen zum
Wohnraum, Sozialleistungen, vor der Auslianderbehorde oder fiir Mafinahmen nach dem
Gewaltschutzgesetz
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Auskunft tiber den Stand des Verfahrens, auf Antrag ist die Mitteilung zu tibersetzen,

§§ 406d, 397, 171 StPO, 187 GVG

Recht auf Hinweise Giber Rechte aufierhalb des Strafverfahrens § 406j StPO in verstandlicher
Sprache (Geltendmachung von Schmerzensgeldanspriichen, Regelungen des Gewaltschutz-

gesetzes, Entschidigungsanspriiche, psychosoziale Prozessbegleitung) sowie Recht auf Hin-
weise Uiber die Befugnisse im Strafverfahren gemaf § 406i StPO

Minderjahrige Opfer von Menschenhandel haben einen Anspruch auf kostenfreie psychoso-
ziale Prozessbegleitung vor, wihrend und nach einem Strafverfahren

Absehen von einer Strafverfolgung

Neben den zuvor genannten (Sonder-)Rechten sollte bei der Verfolgung von Straftaten, die
jugendliche Opfer von Menschenhandel begangen haben sollen, deren Zwangslage beriicksich-
tigt werden. Bei Vorliegen der Voraussetzungen sollten entsprechende Verfahren nach den
einschligigen Vorschriften des Jugendgerichtsgesetzes (§§ 45 und 47 Jugendgerichtsgesetz -
JGG) eingestellt werden. Auch gemif § 154c Absatz 2 StPO kann die Staatsanwaltschaft bei
Opfern von Menschenhandel von der Verfolgung des Vergehens absehen.

Rickfihrung

Die fur die Rickfiihrung zustindige Behorde ibernimmt die Klarung der Perspektive des
Kindes und die Abklirung im Herkunftsland. Eine Riickfiihrung ins Herkunftsland oder in ein
Drittland kann erst nach einer Kindeswohlpriifung durch das Jugendamt erfolgen. Eine siche-
re Rickfithrung ins Herkunftsland erfolgt in Absprache mit Polizei und Staatsanwaltschaft,
die die Zeugenaussage des kindlichen Opfers benoétigen. Die Kinderschutzbehoérde des Her-
kunftslandes muss Uiber die Riickfiihrung und notwendige Kinderschutzmafinahmen infor-
miert werden. Dies kann sowohl iiber den Internationalen Sozialdienst als auch tiber die Zen-
trale Behorde im Bundesamt fiir Justiz erfolgen. Der Internationale Sozialdienst als auch eine
spezialisierte Fachberatungsstelle fiir Betroffene des Menschenhandels kénnen eine Anbin-
dung des Kindes und der Familie an ortliche Beratungs- und Hilfsangebote in den Herkunfts-
landern unterstitzen.

Opfern von Zwangsprostitution und/oder Menschenhandel steht das REAG/GARP-Pro-
gramm (Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany
(REAG)/Government Assisted Repatriation Programme (GARP)) zur Verfiigung. Das Riick-
kehrforder- und Starthilfe-Programm ist ein humanitéres Hilfsprogramm. Es fordert die
freiwillige Riickkehr/Weiterwanderung und bietet Starthilfen. Das Programm wird von der
Internationalen Organisation fir Migration (IOM) im Auftrag des Bundes und der Lander
organisiert und in Zusammenarbeit mit den Kommunalbeh6rden, den Wohlfahrtsverban-
den, Fachberatungsstellen, Zentralen Riickkehrberatungsstellen und dem Hohen Fliicht-
lingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) durchgefiihrt. Weitere Informationen
konnen dem Informationsblatt sowie dem Merkblatt zur Forderung entnommen werden
(zu finden unter www.bamf.de/rueckkehr).



http://www.bamf.de/DE/Rueckkehr/rueckkehr-node.html
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3. Handlungsorientierungen und Kooperationswege abbilden

Aus den aufgezeigten Zustdndigkeiten und den Opferrechten sollen moégliche Handlungsori-
entierungen veranschaulicht werden. Diese erheben keinen Anspruch auf Vollstindigkeit und
sind landesspezifisch anzupassen. Die Zusammenarbeit simtlicher Akteure soll folgenden
Leitprinzipien folgen:

I Leitprinzip 1: Sicherstellen, dass die Interessen und der Schutz des Kindes an erster Stelle
stehen

I Leitprinzip 2: Das Kind und seine Eltern, Personensorgeberechtigten oder gesetzliche Ver-
tretung bekommt jederzeit Zugang zu Informationen, sofern der wirksame Schutz des
Kindes dadurch nicht infrage gestellt wird; die Meinung und Bediirfnisse des Kindes wer-
den bei jedem Schritt des Hilfeprozesses gehort

I Leitprinzip 3: Informationsaustausch und vertrauensvolle Kommunikation zwischen allen
Akteuren ermoglichen, sofern dem nicht Belange des Strafverfahrens, des Opfer-, Jugend-
oder Datenschutzes entgegenstehen

I Leitprinzip 4: Mafinahmen in Abstimmung mit den anderen Akteuren planen, um Dopp-
lung der Arbeit, Zeitverzégerungen und unnoétige Belastung fiir das Kind (z. B. durch wie-
derholte Befragung) zu vermeiden

I Leitprinzip 5: Wenn keine Einigung der Akteure auf ein gemeinsames Lésungskonzept
moglich ist, muss dennoch ein Minimalkonsens im Interesse des minderjahrigen Opfers
gefunden werden

Esist darliber hinaus auf die Anzeigepflicht des § 138 StGB hinzuweisen, die grundsitzlich
jedermann bei Vorliegen einer Katalogtat des § 138 Absatz 1 Nummer 6 StGB trifft.
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Handlungsorientierung Jugendamt

Das Schaubild bietet eine Orientierung und kann eine Einzelfallpriifung nicht ersetzen.

Ausgangssituation: Meldung an das Jugendamt iiber Verdacht auf Handel mit Kindern
oder direkter Kontakt des Jugendamtes zum Kind

- Feststellung der Personensorgeberechtigten
@ (gegebenenfalls bei Ausland ISD einschalten)
. Gef%i"hrdungs- - Inaugenscheinnahme (Indikatorenliste Kinderhandel Falls vorhanden: Regionale Arbeits-
einschatzung nach . | hilfen des jeweiligen Jugendamtes
§8a SGB VIII beachten und gegebenenfalls jetzt schon 2um §8a SGB VIII beachten

Fachberatungsstelle einbinden)

- Gegebenenfalls medizinische Erstversorgung

2

Gewihrleistung der « 2.B. durch Inobhutnahme
Sicherheit der oder

des Betroffenen

VA

Einschaltung des
Familiengerichts

« Beschleunigtes Verfahren nach §§ 155, 157 FamFG, Anhérung des Kindes,
Bestellung eines Verfahrensbeistands

- Verfahren zur Feststellung des Ruhens der elterlichen Sorge

- Richterliche Bestatigung fiir Inobhutnahme: sichere Unterbringung und
Sicherstellung des Lebensunterhalts und der Gesundheitsfiirsorge

« Bestellung eines Vormunds

- Gegebenenfalls Bestellung einer Erganzungspflegerin oder
eines Erganzungspflegers

- Gegebenenfalls Einschalten der Strafverfolgungsbehoérden

- Gegebenenfalls Hinzuziehen eines Rechtsbeistands auf Staatskosten
(sog. Opferanwaltin oder Opferanwalt)

Gegebenenfalls Strafanzeige

durch Vormund /Jugendamt Bei Strafanzeige keine vorherige
Befragung des Kindes durch
Jugendamt oder FBS zum Tathergang!
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—> Besonderheiten bei auslandischen Kindern und Jugendlichen

©

o « Bei auslandischen Kindern und Jugendlichen: Kontaktaufnahme zu einer

il Dolmetscherin bzw. Dolmetscher Fachberatungsstelle

Informationen/

Hilfestellungen
fiir das Kind tiber Schutz und Rechte

« Vermittlung kindgerechter Informationen

- Bei unbegleiteten Minderjahrigen:
Altersfeststellung nach § 42f SGB VIII

- Identitatsfeststellung

- Gegebenenfalls Hinzuziehen eines Rechts-
beistandsauf Staatskosten (sog. Opferanwaltin

oder Opferanwalt)

Gegebenenfalls durch Polizei,
Auslinderbehérde, Meldebehorde, ISD

« Bei auslandischen Kindern und Jugendlichen: Auslinderbehérde
A Klarung des Aufenthaltsstatus
Perspektiven-
klirung vor Ablauf - Gegebenenfalls Stellung eines Asylantrags
. BAMF
Lenobiut « Klarung der Familienzusammenfiihrung,
nahme

solange sie dem Wohl des Kindes dient

« Langfristige Unterbringung Tréger der Kinder-
und Jugendhilfe

Tipp der Entscheiderinnen und
! Entscheider: Jugendamt/FBS
sollten das BAMF im Vorfeld

liber den Verdacht auf Menschen-

handel informieren!

Bleibeperspektive
IntegrationsmalRnahmen

Nach Moglichkeit:

ickkeh . it Behs Unterstiitzung durch FBS
Rickkehroptionen mit Behérden oder ISD in Deutschland

Keine Bleibeperspektive

im Heimatland abklaren und im Herkunftsland
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Tipps und Hinweise

Handlungsorientierung Jugendamt

i Fachberatungsstellen fiir Betroffene des
Menschenhandels haben Wissen nicht nur iber
sexuelle Ausbeutung, sondern auch Ausbeutung der

Arbeitskraft, erzwungenes Betteln, erzwungene Strafta-
ten; daneben sind je nach Fall spezifische Beratungsstel-
len, z.B. zu sexueller Gewalt an Jungen, hinzuzuziehen.

g Ein und dieselbe dolmetschende Person schafft
Vertrauen und verhindert unterschiedliche
Begrifflichkeiten. Empfehlung, fiir weibliche Minderjahri-
ge und Jungen bis zehn Jahre eine Dolmetscherin einzu-
setzen, fiir mannliche Minderjihrige einen Dolmetscher.

Eine zwangsweise geschlossene Unterbringung

des Kindes ist im Rahmen der Inobhutnahme nur
ausnahmsweise und unter den engen Voraussetzungen
des § 42 Absatz 5 SGB VIII zuldssig. Daneben kommt eine
freiheitsentziehende Unterbringung nur unter den
Voraussetzungen des § 1631b Absatz 1 BGB bei entspre-
chender Einwilligung des Aufenthaltsbestimmungsbe-
rechtigten und mit Genehmigung des Familiengerichts in
Betracht.

Jugendamter haben keine Pflicht zur Strafanzei-

ge, haben jedoch die Méglichkeit, die Strafver-
folgungsbehdrden einzuschalten, wenn die betroffenen
Minderjdhrigen und die gesetzliche Vertretung einver-
standen sind (§65 SGB VIII; § 203 StGB).

Alle Kinder und Jugendlichen bis zum 18. Lebens-
jahr haben bei Verdacht auf Menschenhandel

einen Anspruch auf kostenfreie psychosoziale Prozess-

begleitung (§ 406g Absatz 3 Satz 1 StPO), es ist jedoch

ein Antrag beim zustandigen Gericht erforderlich (§ 162

StPO)!

@ Entscheiderinnen und Entscheider des BAMF

weisen regelmalig darauf hin, dass sie vor der
Anhérung einen Hinweis des Jugendamtes auf den
Verdacht Menschenhandel erhalten mochten, da Opfer
sich kaum als solche zu erkennen geben.

%@ Kinder und Jugendliche haben einen Anspruch auf

kostenfreien Rechtsbeistand (Rechtsanwaltin oder
Rechtsanwalt), der die rechtliche Beratung vornimmt (sog.
Opferanwiltin oder Opferanwalt).

Der Internationale Sozialdienst (ISD) bietet eine
telefonische Beratung zu ldnderiibergreifenden
Fragen der Kinder- und Jugendhilfe sowie zu landeriiber-
greifendem Kinderschutz an: isd@iss-ger.de, Telefon:
+49 30 62 980-403

(FR)

\-‘ Bei Schwierigkeiten mit Behorden im Herkunfts-
land kann das Bundesamt der Justiz vermittelnd
unterstiitzen: Zentrale Behdrde fiir internationale Sorge-
rechtskonflikte, int.sorgerecht@bfj.bund.de,

Telefon: +49 228 99 410-5212, Fax: +49 228 99 410-5401

Die Jugenddmter sind im Rahmen einer ihnen

zufallenden gesetzlichen Vertretung zur Klarung
des Aufenthaltsstatus (Antrag auf Erteilung eines Aufent-
haltstitels) oder — bei Erfolgsaussichten — zur unverzigli-
chen Stellung eines Asylantrages verpflichtet. Die Hinnah-
me eines ldngeren undokumentierten Aufenthaltes ist nicht
zuldssig. Gegebenenfalls sollte die Ausldanderbehérde
kontaktiert werden, damit bis zur Klarung des Falles ein
voriibergehender Aufenthaltsstatus entstehen kann. Fiir
Opfer von Menschenhandel enthilt das Aufenthaltsgesetz
eine humanitire Sonderregelung (§ 25 Absatz 4a AufenthG).

Nach Stellung eines unbegriindeten Asylantrages

kénnen sich die Mdglichkeiten zur Erteilung
reguldrer, nicht aus humanitiren Griinden erteilter Aufent-
haltstitel (z. B. zur Ausbildung, Erwerbstatigkeit, Schul-
besuch) ohne eine Ausreise und Wiedereinreise verringern
(vgl. § 10 Absatz 3 AufenthG). Asylantrige diirfen daher
nur nach Priifung der Erfolgsaussichten gestellt werden.
Mit dem Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht, das
Ende Juli 2017 in Kraft getreten ist, ist § 42 Absatz 2 SGB VIII der-
gestalt gedndert worden, dass es zu den vom Jugendamt im Rahmen
der rechtlichen Vertretung vorzunehmenden Rechtshandlungen
gehért, dass das Jugendamt zur unverziiglichen Stellung eines Asyl-
antrags fiir das Kind oder den Jugendlichen verpflichtet ist, in Fdllen,
in denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das Kind oder
der Jugendliche internationalen Schutz im Sinne des § 1 Absatz 1
Nummer 2 des Asylgesetzes benétigt, dabei ist das Kind oder der
Jugendliche zu beteiligen.
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Handlungsorientierung Polizei

Das Schaubild bietet eine Orientierung und kann eine Einzelfallpriifung nicht ersetzen.

Sofortige Trennung des Kindes von den mutmaRlichen Taterinnen und Tétern!

g 2 00

Kind Aufenthaltsort, MutmaRliche
Tatort Téaterinnen/Titer
- @
Eea (e} ®
Gegebenenfalls: vor Ort Ermittlungen Vor Ort
« Sachverhaltsfeststellung » Feststellung - Identitatsfeststellung
- Identitatsfeststellung - Spurensuche (Wohnsitz-, Fahrzeuglberprifung)
« Eigentiimer? « Kriminalpolizeiliche
- Mieter (Vertrage?) Erkenntnisse (Fahndungsabfrage ...)
Medizinische Untersuchung - Beweismittel (Kondome, Bilder/ « Zufihrung der mutmaRlichen
- In Kinderklinik durch Videos, PC/Smartphones, Taterinnen/ Tater
geeignete Fachirztinnen/Fachirzte »Buchfiihrungc...)
. o - Pass des Opfers?
Gegebenenfalls Rechtsmedizinerin/ 288 ¢ p . Befragung und Ermittlungen
Rechtsmediziner « Hinweise auf andere Objekte ;
Bef im Umnfeld « Beschuldigtenvernehmung
. - Befragung im Umfe
Spurensuche gung . « Ermittlungen zum Sachverhalt
« Zufiihrung des Kindes zur Dienststelle (Opfer dort gesehen, mutmaRliche

(Reisewege, Aufenthalt, Mittaterinnen/

Taterinnen/Tater? ...) o )
Mittater/Kontaktpersonen, Objekte,

Verpflichtung zur Funktion der Beschuldigten im

Einschaltung des Jugendamts | Méglichst friihe Gesamtkontext, gegebenenfalls Einbe-

. Vormund :  Einschaltung der ziehung anderer Behérden wie BKA ...)
Staatsanwaltschaft

« Inobhutnahme und Unterbringung d
zur Absprache wei-

terer Mafinahmen

Vorlaufige Festnahme
Kontaktaufnahme zu einer

Fachberatungsstelle

Befragung des Kindes Dauerhafte Abgabe an die Staatsanwaltschaft
« Einbeziehung einer Dolmetscherin/ Gefahrdungseinschatzung Gegebenenfalls Beantragung
eines Dolmetschers durch die Ermittlungen eines Haftbefehls

- Befragung durch besonders
geschulte Beamtinnen/Beamte
« Befragung in kindgerechter @
Umgebung
« Belehrung auf kindgerechte Weise Gericht
- Aussage aufzeichnen, gegebenenfalls
schon richterliche Vernehmung

Meldung an Auslinderbehérde &
« Gegebenenfalls Hinzuziehen eines
Rechtsbeistands auf Staatskosten Verfahren

(sog. Opferanwiltin bzw. Opferanwalt)
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Tipps und Hinweise

Handlungsorientierung Polizei

Ein und dieselbe dolmetschende Person

schafft Vertrauen und verhindert unterschied-
liche Begrifflichkeiten. Empfehlung, fiir weibliche
Minderjdhrige und Jungen bis zehn Jahre eine Dolmet-
scherin einzusetzen, fiir mannliche Minderjahrige einen
Dolmetscher.

Bei Auslanderinnen oder Ausldndern ist die
Beiziehung der Ausldanderakte von der Stadt
oder vom Landratsamt zu empfehlen, da sie wichtige
Zusatzinformationen zum Werdegang und zu evtl.
Auflagen der Beschuldigten geben kann.

Fachberatungsstellen zu Menschenhandel
= haben Wissen nicht nur iiber sexuelle Ausbeu-
tung, sondern auch iiber Ausbeutung der Arbeitskraft,
erzwungenes Betteln, erzwungene Straftaten; daneben
sind je nach Fall spezifische Beratungsstellen, z.B. zu
sexueller Gewalt an Jungen, hinzuzuziehen.

Bereits im Ermittlungsverfahren kénnte eine

richterliche Vernehmung der oder des Minder-
jahrigen anberaumt werden, die aufgezeichnet wird
und in der Hauptverhandlung anstelle einer erneuten
Vernehmung verwendet werden kann.

Betroffene kénnen eine ibersetzte Bestiti-

gung ihrer Strafanzeige beantragen sowie
die Ubersetzung weiterer Schriftstiicke aus dem Straf-
verfahren.

Kinder und Jugendliche haben einen Anspruch

auf kostenfreie psychosoziale Prozessbeglei-
tung (professionelle Betreuung vor, wahrend und nach
einem Strafverfahren).

<® Kinder und Jugendliche haben einen Anspruch
auf kostenfreien Rechtsbeistand
(Rechtsanwaltin oder Rechtsanwalt), der die rechtliche
Beratung vornimmt.

@ Die Beantragung eines Aufenthaltstitels oder
die Stellung eines Asylantrages fir die Opfer
ist Sache der gesetzlichen Vertreter, bei einer Inobhut-
nahme des Jugendamts oder, wenn vorhanden, eines
bestellten Vormunds. Wird ein unerlaubter Aufenthalt
festgestellt, sollte dieser Umstand daher unverziiglich
dem gesetzlichen Vertreter, also gegebenenfalls dem
Jugendamt oder Vormund, mitgeteilt werden.
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Schaubild Fachberatungsstellen fiir Menschenhandel

Fachberatungsstellen verfiigen iber themenspezifisches Wissen und Erfahrung zur Situation
erwachsener und in der Regel auch minderjiahriger Betroffener von Menschenhandel. Auf-
grund langjahriger Erfahrung kénnen sie eine fundierte Einschitzung zu moglichen Gefahr-
dungssituationen geben und sollten von allen Akteuren, besonders aber von den Jugenddmtern
bei Verdacht und Féllen von Menschenhandel begleitend einbezogen werden. Sie stehen
Jugenddmtern und Vormiindern ,flankierend” zur Seite, oft ibernehmen sie aber auch eine
aktive Rolle bei der Beratung, Begleitung und Stabilisierung der Kinder und Jugendlichen -
immer nach Absprache mit den Vormiindern, Personensorgeberechtigten oder den Einrich-
tungen, in denen die Minderjahrigen untergebracht sind. Die Basis der Zusammenarbeit ist
Vertrauen und die daraus resultierende Offenheit im Gesprach unter allen involvierten Part-
nern, um Kinder und Jugendliche bestmoglich zu schiitzen und zu unterstiitzen.

Konkrete Aufgaben, Angebote und Fachkompetenzen der Fachberatungsstellen sind:
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Spezialisierte Fachberatungsstellen fiir Betroffene des Menschenhandels

Vermittlung von
Schutzunterkiinften

« Sicher
« Dezentral
« Individuell

. Ganzheitliches
Betreuungskonzept

(www.kok-gegen-menschenhandel.de)

hE

Fachliche Begleitung von
Behorden/Amtern

« Jugendamt
«Vormund

- Trager der Kinder-
und Jugendhilfe
(Unterbringung)

« Clearingstellen

+ Polizei

» Staatsanwaltschaft
+ Auslanderbehdrde

+ Bundesamt fiir Migration
und Flichtlinge

- Gesundheitsamt

« Arztinnen /Arzte/Kliniken

!

Begleitung und Beratung
der betroffenen Kinder
und Jugendlichen

« Landessprachliche Be-
ratung oder Vermittlung
von Dolmetscherinnen
und Dolmetschern

« Krisenbewiltigung,
Stabilisierung und
psychosoziale Betreuung

« Vermittlung medizini-
scher und therapeutischer
Versorgung

« Vermittlung eines
anwaltlichen Beistands

« Psychosoziale Begleitung
vor, wahrend und nach
einem Strafprozess

« Begleitung zur Anhoérung
beim BAMF

Schaubild Aufgaben und Angebote von spezialisierten Fachberatungsstellen

Fachwissen zu
Menschenhandel
« Zur sexuellen Ausbeutung

(z. B. in der Prostitution,
Herstellung sexueller
Missbrauchsdarstellungen
von Kindern zur Online-
Verbreitung)

« Zur Ausbeutung der
Arbeitskraft (z. B. in
Nagelstudios, in Haus-
halten)

« Zur erzwungenen Bettel-
tatigkeit (auch durch die
eigene Familie!)

« Zum Ausnutzen strafbarer
Handlungen (z. B. Drogen
verkaufen, Uberfélle an
Bankautomaten)

* Zur Zwangsheirat
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Handlungsorientierung Gesundheitswesen

Das Schaubild bietet eine Orientierung und kann eine Einzelfallpriifung nicht ersetzen.

= ZE mm

M
Vorstellung durch Medizinische Vorstellung durch
die Polizei Versorgung das Jugendamt
Straftatbestand Indikatoren fiir den Verdacht auf
Menschenhandel zum Verdacht auf Handel mit Kindeswohlgefihrdung
Zweck der Ausbeutung Kindern oder Ausbeutung
eines Kindes liegt vor. des Kindes fallen auf.

Mit Verdacht Ohne Verdacht
auf Handel auf Handel
mit Kindern/ mit Kindern/
Hilfen fir das Ausbeutung Ausbeutung
Gesundheitswesen eines Kindes eines Kindes

- 1. Stationéare Einweisung/Aufnahme in eine Klinik

mit KinderSchutzGruppe (dgkim.de/kinderschutzgruppen)

« 2. Kinderschutzambulanzen

Bei Straftatbestand oder bei Verdacht auf
Handel mit Kindern oder Ausbeutung eines
Kindes

Kein Straftatbestand und kein Verdacht auf
Handel mit Kindern oder Ausbeutung eines
Kindes

« Kldrung der medizinischen und psychosozialen

« Kldrung der medizinischen und psychosozialen
Bedarfe des Kindes oder der/des Jugendlichen

Bedarfe des Kindes oder der/des Jugendlichen
- Einleitung von Hilfs- und SchutzmaBRnahmen

& &
Handlungsbefugnis:

- Information des Jugendamtes (§ 4 Absatz 3 KKG)
unter Mitteilung der erforderlichen Daten

« Einleitung von Hilfs- und SchutzmaBnahmen

Handlungsbefugnis:

- Information des Jugendamtes (§ 4 Absatz 3 KKG)
unter Mitteilung der erforderlichen Daten
+ Einbindung der Polizei (§ 138 StGB, § 34 StGB)
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Tipps und Hinweise

Handlungsorientierung Gesundheitswesen

! In der arztlichen Versorgung steht das Kind im

Vordergrund, nicht der Tatbestand Menschen-
handel. Erst wenn die medizinische Hilfe geleistet ist,
ist zu priifen, ob dartiber hinaus ein weiteres drztliches
Tatigwerden erforderlich erscheint. Nachhaltige Hilfe
ist jedoch (iber Kooperationsstrukturen zwischen
Arbeitsfeldern wichtig und erwiinscht. Im Fall von
»Anonymisierung¢ sind Sie im Rahmen der Beratung
verpflichtet, den Sachverhalt so zu dndern, dass keine
Zuordnung zu der betroffenen Patientin oder dem
betroffenen Patienten méglich ist.

Arztinnen und Arzte kénnen sich jederzeit

Beratung bei KinderSchutzGruppen der Deut-
schen Gesellschaft fiir Kinderschutz in der Medizin
einholen. Diese interdisziplindren Verbiinde sind in der
Regel mit Fachkraften aus den Fachrichtunge (Rechts-)
Medizin, Pflege, Soziale Arbeit, Psychologie, Kinder-
schutz und Kriminologie besetzt und geben Hand-
lungssicherheit bei Verdacht auf eine Gefahrdung des
korperlichen oder psychischen Wohles von Kindern
und Jugendlichen. Kontaktadressen finden Sie unter
www.ag-kim.de/kinderschutzgruppen.

Die Medizinische Kinderschutzhotline bietet

unter der Nummer 0800 19 210 00 ein
kostenfreies, 24 Stunden erreichbares telefonisches
Beratungsangebot fiir Angehorige von Heilberufen
(www.kinderschutzhotline.de) - eine Beratung ist auch
nachts, an Feiertagen und am Wochenende moglich!
Das Pilotprojekt ist vorerst bis Herbst 2019 angesetzt.

Neben einer ausfiihrlichen Dokumentation der

Anamnese wird eine Dokumentation der
Aussagen von Eltern/Begleitpersonen einschlieRlich
erganzender Eindriicke empfohlen. Die Dokumentation
kann durch Fotos der dufleren Verletzungen des Kindes
erganzt werden. Entsprechende Dokumente sind
moglicherweise Grundlage fiir eine gerichtliche Beweis-
sicherung. Eine ausfiihrliche Dokumentation ist der
Nachweis, dass eine mogliche Veranlassung behord-
licher MaRnahmen durch die Arztin oder den Arzt auf
sorgfaltiger Abwagung der Situation des Kindes beruht.

Werden Berufsgeheimnistragerinnen bzw.

Berufsgeheimnistrdger Anhaltspunkte fiir die
Gefdhrdung des Wohls eines Kindes bzw. einer oder
eines Jugendlichen bekannt, so sind sie befugt, die
Situation mit dem Kind oder Jugendlichen und den
Personensorgeberechtigten zu erértern und auf Hilfen
hinzuwirken, und wenn das erfolglos scheint oder von
vornherein ausscheidet, das Jugendamt zu informieren
und zu diesem Zweck dem Jugendamt die erforderli-
chen Daten mitzuteilen (vgl. §4 Absatz 3 KKG). Hierauf
sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn,
dass damit der wirksame Schutz des Kindes bzw. der
oder des Jugendlichen infrage gestellt wird.

Um sich hinsichtlich der Einschatzung der

Kindeswohlgefihrdung auch beraten zu kén-
nen, haben Berufsgeheimnistragerinnen bzw. Berufs-
geheimnistrager gegeniiber dem Trager der 6ffent-
lichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine
sog.»insoweit erfahrene Fachkraft«. Fiir eine solche
Beratung sind Berufsgeheimnistrdgerinnen bzw. Berufs-
geheimnistrager befugt, dieser Person die dafiir er-
forderlichen Daten zu Gibermitteln; vor einer Ubermitt-
lung der Daten sind diese zu pseudonymisieren.
»Pseudonymisieren< bedeutet, dass die Identifizierung
der betroffenen Person wesentlich erschwert wird.
Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass die
Namen der Beteiligten gedndert, abgekiirzt oder durch
andere Zeichen ersetzt werden. Das bedeutet, dass
Berufsgeheimnistrdgerinnen bzw. Berufsgeheimnistra-
ger im Rahmen der Beratung nicht verpflichtet sind,
den Sachverhalt so zu dndern, dass eine Zuordnung zu
der betroffenen Patientin oder dem betroffenen Pa-
tienten nicht moglich ist (im Unterschied zur Anonymi-
sierung) (vgl. § 4 Absatz 2 KKG).

@ Grundsitzlich sollte in allen Fallen der
Kindeswohlgefdhrdung eine Schweigepflichts-
entbindung der Sorgeberechtigten gegeniiber den
wichtigsten miteinander Handelnden eingeholt werden,
v.a. Jugendamt und (Kinder)-Arztin und (Kinder)-Arzt.

Angelehnt an: Landesdrztekammer Baden-Wiirttemberg
(2013): Leitfaden fiir Arztinnen und Arzte »Gewalt gegen
Kinder«.
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Handlungsorientierung Auslanderbehérde und BAMF

Das Schaubild bietet eine Orientierung und kann eine Einzelfallpriifung nicht ersetzen.

Uberpriifung des
Aufenthaltstitels

Aufenthaltstitel ist
nicht vorhanden.

)

PASS,

Auslanderbehorde
Ausreisepflichtigen Opfern von Menschenhandel
ist grundsatzlich eine mindestens dreimonatige
Ausreisefrist (§ 59 Absatz 7 AufenthG) zu erteilen!
Bitte beachten: Bei Vorliegen einer Kindeswohl-
gefahrdung ist eine Abschiebung nicht zulassig!

2

Vor einer Entscheidung liber die Ausreisefrist
beteiligt die Auslanderbehdrde gem. § 72
Absatz 6 AufenthG die fir Menschenhandel
zustandige Staatsanwaltschaft, das Strafgericht
oder die zusténdige Polizeibehdrde.

QD

Clearing-
verfahren

Aufenthaltstitel ist vorhanden:
Kind ist nicht ausreisepflichtig.

Option humanitare Sonderregelung
fiir Opfer von Menschenhandel

Nach § 25 Absatz 4a AufenthG soll ein Aufenthalts-
titel erteilt werden, wenn u. a. das Opfer die Bereit-
schaft zeigt, in dem Strafverfahren wegen der

an ihr begangenen Straftat als Zeuge auszusagen.

Die Aufenthaltserlaubnis wird dann fiir ein Jahr
(§ 26 Absatz 1 Satz 5 AufenthG) erteilt.

Nach Beendigung des Strafverfahrens soll die
Aufenthaltserlaubnis verlangert werden, wenn
humanitére oder personliche Griinde oder 6ffentli-
che Interessen die weitere Anwesenheit des Kindes
im Bundesgebiet erfordern.

Option andere humanitire Aufenthaltserlaubnis

Minderjéhrigen kann auch eine humanitare
Aufenthaltserlaubnis nach §§ 23a, 25 Absatz 4
oder Absatz 5 AufenthG gewahrt werden.

Option Asylantrag
—> siehe nachfolgende Seite
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—> Option Asylantrag

Option Asylantrag

Vormund oder Jugendamt setzen das BAMF bei der Stellung des
schriftlichen Asylantrags tiber den Verdacht auf Menschenhandel

in Kenntnis.

BAMF: Anhdrung
« Eine Anhorung erfolgt erst, wenn ein Vormund bestellt ist.

« Eine Anhorung erfolgt durch Sonderbeauftragte fiir unbegleitete
Minderjahrige bzw. Sonderbeauftragte fiir Opfer von Menschen-
handel.

- Einbeziehung erfahrender Dolmetscherinnen bzw. Dolmetscher.

- Altersgerechte und angemessen sensible Aufklarung des

gesamten Sachverhaltes.

« Prifung, ob oder inwiefern der Verdacht auf Menschenhandel
asylrelevant ist und der Schutzmdoglichkeit vor dem Hintergrund
des insgesamt vorliegenden Sachverhaltes.

« Klarung mit dem Vormund, ob oder inwiefern bereits entsprechen-
de Stellen (Polizei, Fachberatungsstellen) eingebunden sind.

BAMF: Negative Entscheidung

m

Ausreiseaufforderung Maoglichkeit
ABH: Uberwachung der eines
Ausreisepflicht Rechtsbehelfs

Wenn kein Aufenthaltstitel erteilt werden kann, ist
das Opfer ausreisepflichtig und eine Priifung von

§ 25 Absatz 4a AufenthG (siehe Option humanitdre
Sonderregelung fiir Opfer con Menschenhandel)
hat zu folgen.

Gemdf § 60a Absatz 2 AufenthG kann die
Abschiebung ausgesetzt werden (Duldung).

Bei Anhaltspunkten (Indikatorenliste!)
Sonderbeauftragte fiir MH einbinden!

Sonderbeauftragte informieren
das Sicherheitsreferat in der
Zentrale des BAMF

=

Einbeziehung der Polizei

Mit Einwilligung
des Antragstellers: Einbeziehung
einer Fachberatungsstelle

BAMF: Positive Entscheidung

Antragsteller wird als Asylberechtigter (§ 2 AsylG),
als Fliichtling (§ 3 AsylG), als subsidiar Schutzbe-
rechtigter (§ 4 AsylG) anerkannt oder es werden
Abschiebungsverbote gem. § 60 Absatz 5 oder 7
AufenthG festgestellt. Rechtsfolge: Antragsteller
erhalt eine befristete Aufenthaltserlaubnis.
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Tipps und Hinweise

Handlungsorientierung Ausldnderbehérde und BAMF

% Das BAMF vermittelt bei Zustimmung den Kon-

Antragstellerinnen und Antragsteller haben takt zu spezialisierten Fachberatungsstellen.

bei Bedarf das Recht auf Wahl des Geschlechts
der Person, die die Anhérung durchfiihren wird, sowie

der Dolmetscherin bzw. des Dolmetschers. Wenn die vorliegenden Erkenntnisse nicht aus-

reichen, um eine vorliegende oder nicht

Bei der Anhérung von unbegleiteten Minder- vorliegende Gefdhrdung bei Riickkehr ins Heimatland

jahrigen sollen ausschlieRlich erfahrene abschlieRend beurteilen zu kénnen, sollte das Asyl-
Dolmetscherinnen und Dolmetscher zum Einsatz verfahren ausgesetzt werden, um die Ergebnisse aus
kommen. dem Ermittlungsverfahren oder dem Strafverfahren

in der Entscheidung mit beriicksichtigen zu kénnen.

Betroffene offenbaren sich selten direkt als

Opfer von Menschenhandel, weil ihr Schamge-
fiihl oder eine Traumatisierung sie hemmt, tiber die
erlebte Ausbeutung zu sprechen. Um Betroffene von
Menschenhandel identifizieren zu kénnen, bedarf es
Personal, das flr die Thematik Menschenhandel
sensibilisiert wurde und ber interkulturelle Kompe-
tenz sowie herkunftslandspezifisches und sozialpida-
gogisches Fachwissen verfiigt.
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4. Informationen austauschen und Daten schiitzen

Bei jedem Informationsaustausch mit personenbezogenen Daten (z. B. Name, Anschrift, Natio-
nalitit, Gesundheitszustand) ist der Datenschutz zu beachten. Im Interesse des Personlich-
keitsschutzes muss sichergestellt sein, dass die Weitergabe der zum Teil besonders sensiblen
Daten zuldssig ist. Hierzu gelten insbesondere folgende Regelungen:

In § 4 KKG besteht eine besondere Befugnisnorm fiir Berufsgeheimnistridgerinnen und Berufs-
geheimnistrager im Sinne des § 4 Absatz 1 KKG zur Dateniibermittlung an den 6ffentlichen
Tréager der Jugendhilfe. Berufsgeheimnistriagerinnen und Berufsgeheimnistréiger sind insbe-
sondere Arztinnen und Arzte, Berufspsychologinnen und -psychologen, Fachkrifte in aner-
kannten Beratungsstellen, anerkannte Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, sozialpidagogi-
sche Fachkréfte und Lehrkrifte. Im Einzelnen sieht das Gesetz folgendes abgestuftes Vorgehen
fiir Berufsgeheimnistragerinnen bzw. Berufsgeheimnistrager vor:

1. Schritt: Bei der Vermutung einer Kindeswohlgefdhrdung sollen die Berufsgeheimnistrégerin-
nen bzw. Berufsgeheimnistriger die Situation zunichst mit dem Kind oder der bzw.
dem Jugendlichen und den Eltern erortern, soweit ein solches Vorgehen den Schutz des
Kindes oder der bzw. des Jugendlichen nicht infrage stellen wiirde. Zudem sollen sie
auf die Inanspruchnahme von Unterstiitzungsangeboten hinwirken. Zur Einschit-
zung der Kindeswohlgefihrdung haben die Berufsgeheimnistriagerinnen bzw. Berufs-
geheimnistriger einen Anspruch auf Beratung durch eine Fachkraft des Trégers der
offentlichen Kinder- und Jugendhilfe. Eine Datenweitergabe ist zu diesem Zweck
jedoch ausschliefilich in pseudonymisierter Form gestattet. ,Pseudonymisieren®
bedeutet, dass die Identifizierung der betroffenen Person wesentlich erschwert wird.
Dies kann z.B. durch eine Verdnderung der Namen der Beteiligten geschehen. Im
Gegensatz zur ,Anonymisierung” muss der Sachverhalt nicht derartig geindert wer-
den, dass keine Zuordnung zu dem betroffenen Kind moéglich ist.

2. Schritt: Konnte das Gespriach die Gefihrdung nicht abwenden oder kommt ein solches
nicht in Betracht, sind die Berufsgeheimnistragerinnen bzw. Berufsgeheimnistra-
ger befugt, das Jugendamt zu informieren, wenn sie dies fir erforderlich halten,
um die Gefahrdung abzuwenden. Hierauf sind die Eltern vorab hinzuweisen, es sei
denn, ein solches Vorgehen wiirde den wirksamen Schutz des Kindes oder der bzw.
des Jugendlichen infrage stellen. Zu diesem Zweck diirfen unverschliisselt perso-
nenbezogene Daten der Betroffenen an das Jugendamt weitergegeben werden.
Halten sich die Geheimnistriagerinnen und Geheimnistriger an die Vorgaben des
§ 4 KKG, stellt die Datentibermittlung keine Verletzung der Schweigepflicht dar
und hat keinerlei strafrechtliche oder zivilrechtliche Konsequenzen. Dies gilt auch
dann, wenn sich der Verdacht spéter als falsch erweist.*

Die Weitergabe von Daten durch das Jugendamt zur Abwendung von Gefahr fiir das Kindes-
wohl an das Familiengericht, die Polizei oder andere Leistungstrager ist nach § 8a SGB VIII

46 Feger et al. (2014): Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Ein Handbuch zur Privention und
Intervention fiir Fachkréfte im medizinischen, psychotherapeutischen und pidagogischen Bereich, S. 169.
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i.V.m. § 65 SGB VIII moéglich. Fiir die sonstige Datenerhebung durch das Jugendamt oder einen
Tréager der 6ffentlichen Jugendhilfe gelten die allgemeinen Regelungen der §§ 62 ff. SGB VIII
(siehe Abbildung, S. 50). Die Datenweitergabe ist dabei stets auf das Erforderliche begrenzt.

Kooperationsvereinbarungen stellen keine Ubermittlungsbefugnis dar. Mit Einwilligung der
Betroffenen ist die Weitergabe der Daten zuldssig.*’

Es wird empfohlen, die Datenschutzerklarungen in verstindlicher und kindgerechter Sprache
sowie mehrsprachig den Minderjahrigen bzw. ihren gesetzlichen Vertretungen vorzulegen.*

47 § 65 Absatz 1 Nr. 1 SGB VIIIL.

48 Der bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel hat eine Einverstindniserklarung zur Datensammlung
und Datennutzung fiir Betroffene von Menschenhandel konzipiert. Diese liegt auch in Leichter Sprache vor und kann
fur die entsprechenden Stellen gerne als Vorlage verwendet werden: http://www.kok-gegen-menschenhandel.de/
publikationen/news/einverstaendniserklaerung-zur-veroeffentlichung-und-weitergabe-personenbezogener-daten-
und-informationen/


http://www.kok-gegen-menschenhandel.de/publikationen/news/einverstaendniserklaerung-zur-veroeffentlichung-und-weitergabe-personenbezogener-daten-und-informationen/
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§ 62 SGB VIII: Datenerhebung
im Fall von Kindeswohlgefahrdung nach § 8a SGB VIII

Das Schaubild bietet eine Orientierung und kann eine Einzelfallpriifung nicht ersetzen.

Beschaffen von Daten iiber die Betroffene oder den Betroffenen,
soweit ihre Kenntnis zur Erfiillung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist.

S
Bei der/dem

Betroffenen
selbst

Ohne
die Mitwirkung
der/des Betroffenen,
wenn ...

b 0 Q@ A

... gesetzliche Bestimmung ... Datenerhebung bei ... Datenerhebung zu ... Datenerhebung Zugang
dies vorschreibt oder der/dem Betroffenen aufwendig und keine zu Hilfen geféhrden
erlaubt. nicht moéglich ist oder Beeintrachtigung ihrer/ wiirde.

Datenerhebung bei seiner schutzwiirdigen

Dritten aufgabenspezifisch Interessen vorliegt.

und erforderlich ist flr:

Erfillung der Leistungen Aufgaben nach Schutzauftrag nach
nach SGB VIII § 43 bis 48a, 52 SGB VIII § 8a SGB VIII
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5. Rahmenbedingungen fiir eine gelingende Zusammenarbeit
festlegen

Die Umsetzung von Kooperationsvereinbarungen zum Handel mit und Ausbeutung von Kindern
auf Landesebene stellt eine Aufgabe dar, die bestimmter Strukturen, Voraussetzungen und Vorbe-
reitungen bedarf, um zu gelingen.

Empfehlungen fiir eine erfolgreiche Zusammenarbeit:

I Einrichtung von Arbeitskreisen oder runden Tischen auf Lander- und kommunaler Ebene,
jenseits akuter Krisenintervention

I Kennenlernen der gegenseitigen Arbeitsweisen und Prozesse und Aufzeigen der Grenzen
des eigenen Handelns, um Vertrauen in die Fachlichkeit des Gegentibers zu schaffen

I Benennung von Ansprechpersonen bei allen Kooperationspartnern oder Benennung einer Koor-
dinatorin oder eines Koordinators zur Entwicklung und Steuerung der Zusammenarbeit

I Erarbeitung von Qualitdtsstandards fiir die Kooperation, Verstindigung auf gemeinsame
Begrifflichkeiten

I Vereinbarungen von Zielsetzungen

I Einrichtung von Fallkonferenzen, bei denen - unter Beachtung des Datenschutzes - anlass-
bezogen und bedarfsorientiert iber bzw. mit der betroffenen Person das Vorgehen im Sinne des
Kindeswohls besprochen wird. Als Vorbild dienen die existierenden Fallkonferenzen auf lokaler
Ebene bei Fillen sexualisierter Gewalt.

Regelmifiige Evaluierung der Linder-Kooperationen

Fiir eine erfolgreiche Umsetzung der Kooperationsvereinbarungen sollten folgende Rahmen-
bedingungen gegeben sein:

Anspruch auf regelméfige Weiterqualifizierung und Sensibilisierung zum Thema Handel mit
Kindern fiir alle gesetzlich verpflichteten Akteure. Eine gesicherte Finanzierung fiir diese Maf3-
nahmen muss bereitgestellt werden. Daneben sollten auch die weiteren Berufsgruppen, die
(potenziell) mit dem Thema in Kontakt kommen, aufgeklart und sensibilisiert werden.

Alle Akteure bediirfen einer gesicherten personellen und finanziellen Ausstattung.

Auf polizeilicher Seite setzt die Bearbeitung des Deliktes spezialisierte, qualifizierte und sensibili-
sierte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in entsprechenden Fachdienststellen voraus. Dabei
kann das Landeskriminalamt Berlin mit dem bundesweit bisher einzigen Sonderkommissariat
Kinderhandel als Beispiel fiir die einzelnen Bundesldnder gelten.

In den Staatsanwaltschaften sind Beauftragte fiir die Bekimpfung des Menschenhandels zu
benennen, deren Aufgabe es ist, seitens der Staatsanwaltschaft mit den Kooperationspartnern
zum Thema Handel mit und Ausbeutung von Kindern zusammenzuarbeiten und geeignete Ver-
fahren zur Unterstiitzung der Opfer zu entwickeln.

Jugendamter: Staatsanwaltschaften (StA) und Polizei miissen einen raschen Ansprechpartner fur
die Unterbringung und weitere Betreuung der Kinder bei den Jugendamtern bekommen. In Ber-
lin ist das beispielsweise zunichst der Krisennotdienst. Kinder, die Opfer von Menschenhandel
wurden, missen in der Regel aus ihrem familidren Umfeld herausgenommen werden. Die
Jugenddmter miissen also zligig handeln und sich dann immer mit der Staatsanwaltschaft
absprechen, um die Gefahrenlage einschétzen zu kénnen. Die Kinder miissen auch so unterge-
bracht werden, dass ihre Familien, falls sie zum Kreis der Tatverantwortlichen gehoren, sie nicht
mehr erreichen kénnen. Dies geht nur Giber eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen
Jugenddmtern, Familiengerichten, Fachberatungsstellen und Staatsanwaltschaft bzw. Polizei.
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Aufseite der Schwerpunktberatungsstellen/spezialisierten Fachberatungsstellen ist ihre dauer-
hafte Finanzierung notwendig sowie die ausreichende Einrichtung von FBS zu Menschenhandel
mit Erwachsenen und Minderjihrigen und Beratungsstellen zu sexueller Gewalt an Minderjahri-
gen, vor allem in landlichen Gebieten. Beratungsstellen, die nicht schwerpunktmafiig zu Men-
schenhandel, sondern anderen Formen der Gewalt und Ausbeutung an Kindern arbeiten,
miissen als wichtige Akteure bei der Erkennung potenzieller minderjidhriger Betroffener
hinzugezogen werden. Dafiir brauchen die dortigen Fachkréifte einer Qualifizierung zum Thema
Handel mit und Ausbeutung von Kindern.

Standardisierte Verfahren zur Identifizierung moglicher Opfer sind vom Kontext abhiangig. Jedes
Bundesland sollte daher die beigefiigte Indikatorenliste auf ihre Anwendbarkeit hin iberpriifen
und ggf. adaptieren, sodass die Indikatorenliste Bestandteil der jeweiligen Kooperationsvereinba-
rung wird. Beachte: Indikatorenlisten unterstiitzen zwar eine Identifizierung, kénnen jedoch
nicht Schulungen und Fortbildungen ersetzen!

Es sollte ein Austausch mit weiteren Akteuren, die potenzielle Betroffene identifizieren kénnten,
stattfinden. Ein Austausch kénnte im Rahmen der einzurichtenden Arbeitskreise und runden
Tische in regelméfligen Abstinden erfolgen, bspw. mit Kinder- und Jugendberatungsstellen, Ein-
richtungen fiir Gefliichtete, Obdachlosenunterkiinfte etc.

Bei allen Mafinahmen gilt es, das Kindeswohl und das Interesse des Kindes vorrangig zu beriicksich-
tigen und jeden Fall individuell zu behandeln. Das Wohl und die Situation der Betroffenen sowie
ihr Schutz und die Wahrung ihrer Rechte sollten im Zentrum allen Handelns stehen. Hierzu beno-
tigt es entsprechende Sensibilitdt sowie Kenntnisse zur spezifischen Situation minderjahriger
Betroffener von Menschenhandel.

Klare Absprachen und Vereinbarungen auf allen Hierarchieebenen fithren zu mehr Handlungssi-
cherheit. Das Kooperationskonzept dient hierzu als Instrument, um Verbindlichkeit herzustellen
und Kommunikationswege in den jeweiligen Strukturen der Beh6rde/Organisation/ Institution zu
verankern. Damit soll verhindert werden, dass die Kooperation lediglich von einzelnen Personen
getragen wird und/oder in dem persénlichen Ermessen von einzelnen Mitarbeitenden liegt.

6. Kontaktdaten und Servicestellen biindeln und abbilden

Bei Verdacht oder Fillen des Handels mit und der Ausbeutung von Kindern ist oft schnelles Tatig-
werden geboten. Allen Lander-Kooperationsvereinbarungen sollte daher ein Verzeichnis mit
Kontaktdaten und Ansprechpersonen beigefiigt werden, die zumindest folgende Fachbereiche
abdecken:

Fachberatungsstellen fiir Betroffene von Menschenhandel

Spezialisierte Beratungsstellen zu sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen

Polizeiliche Ansprechstellen

Midchenzufluchtshauser

|

|

|

I Anwaltliche Beratungsstellen
|

I Migrationsberatungsstellen
|

Anlaufstellen fiir Jungen als Betroffene sexualisierter Gewalt

Eine regelmafig aktualisierte Liste mit Kontaktdaten und Servicestellen finden Sie unter:
www.ecpat.de/handel-mit-kindern.



http://ecpat.de/handel-mit-kindern/
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Anhang 1
Indikatorenliste: Handel mit und Ausbeutung von Kindern erkennen

Kinder und Jugendliche, die von Menschenhandel betroffen sind, geben sich selten von sich
aus als solche zu erkennen. Haufig besteht die Schwierigkeit, dass sich betroffene Kinder aus
folgenden Griinden niemandem anvertrauen konnen oder wollen:

I Kinder sehen sich selbst nicht als Opfer von Ausbeutung oder Handel
Kindern kann es schwerfallen zu verstehen, dass das, was mit ihnen geschieht, Missbrauch
und Ausbeutung ist, besonders in folgenden Situationen:

I Méidchen, die sog. Loverboys*® zum Opfer gefallen sind, wihnen sich in einer Liebesbezie-
hung und erkennen nur schwer die damit verbundene Ausbeutung.

I Kinder, die von ihren Eltern oder Familienangeho6rigen ausgebeutet werden, stehen unter
deren Einfluss oder in emotionaler, finanzieller oder de facto Abhangigkeit.

I Kinder, die zum Begehen von Straftaten gezwungen werden, glauben, dass sie von der Poli-
zei dafiir bestraft werden.

I Kindern fillt es schwer, iiber das Erlebte zu sprechen
Fir Kinder mit Ausbeutungs- oder Menschenhandelserfahrungen kann es schwer sein, sich
Erwachsenen anzuvertrauen. Menschenhindlerinnen und Menschenhéndler geben Kindern
héufig fiktive Geschichten vor, die sie im Fall des Kontakts zu Behorden erzdhlen miissen.
Manchmal kénnen die Aussagen von Kindern auch unstimmig oder unglaubhaft wirken.
Fachkrifte miissen eine mogliche Traumatisierung des betroffenen Kindes in Erwagung zie-
hen. Kinder haben oft Angst vor:

I fremden Erwachsenen, der Polizei und Behorden

I Bestrafung fiir die Straftaten, die sie begangen haben

I Abschiebung/Riickkehr ins Herkunftsland

I JuJu oder anderen traditionellen Ritualen

I einer moralischen Verurteilung durch ihre Familie oder gesellschaftlichen Bezugsgruppe
I Blof3stellung und Aufdeckung der Ausbeutung, fiir die sie sich schamen

49 Ein ,Loverboy“ist ein Mann meist im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, der eine Liebesbeziehung zu einem - in
den meisten Fillen jingeren - Madchen vortduscht. Durch emotionale Manipulation und soziale Isolation macht
er die Mddchen von sich abhidngig und zwingt sie dann in die Prostitution. Zusétzlich konnen die Zwangselemen-
te Drogen, Gewalt und Drohungen hinzukommen.
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Minderjihrige Betroffene des Menschenhandels diirfen nicht strafrechtlich belangt werden
Kinder und Jugendliche werden manchmal von Taterinnen oder Tatern gezwungen, Strafta-
ten zu begehen. Dies kann z.B. der Verkauf von Drogen sein, das Begehen von Diebstihlen
oder Uberfille an Bankautomaten. Gemif § 154c Absatz 2 StPO kann die Staatsanwaltschaft
bei Opfern von Menschenhandel von der Verfolgung des Vergehens absehen. Die Méglichkeit
zum Verzicht auf Strafverfolgung von Opfern wegen ihrer Beteiligung an strafbaren Hand-
lungen, zu denen sie gezwungen waren, wird unter dem Begriff ,,non-punishment-clause”
vom Ubereinkommen des Europarats gegen Menschenhandel und der EU-Richtlinie 2011/36
EU vorgeschrieben.*

Die folgende Indikatorenliste soll Mitarbeitenden der Strafverfolgungsbehorden, Jugendamter,
Auslianderbehorden, des BAMF, Fachkriften aus Heilberufen, staatlichen und nicht staatlichen
Beratungsstellen und allen weiteren Fachkréften, die direkten Umgang mit von Menschen-
handel bedrohten oder betroffenen Kindern und Jugendlichen haben, eine Hilfestellung zur
Identifizierung von (potenziellen) Betroffenen geben.>! Die Indikatoren sind nicht als ,,Check-
liste” zu verstehen, sondern liefern praxisbasierte Anhaltspunkte fiir die Gesamtschau einer
Situation. Das Vorliegen einzelner Indikatoren bedeutet nicht zwingend, dass es sich um Han-
del mit Kindern handelt. Bei Vorliegen mehrerer Indikatoren sollte jedoch Verdacht geschopft
und der Fall eingehend gepriift werden. Indikatoren ersetzen nicht die fachliche Expertise zur
Erkennung von Betroffenen, kénnen jedoch hilfreich und unterstiitzend sein, um mégliche
Betroffene zu identifizieren. Die folgende Aufzdhlung moglicher Indikatoren ist nicht
abschliefiend.

50 Weitere Informationen hierzu unter https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/
medien/Informationsdienst/KOK_Informationsdienst_2016.pdf

51 Die folgende Indikatorenliste wurde zusammengestellt auf Basis anderer Indikatorenlisten: KOK (2016): Men-
schenhandel in Deutschland: sensibilisieren, informieren, schulen - ein Trainingshandbuch (internes Doku-
ment); Indikatorenliste der Task Force Menschenhandel in Osterreich; Indikatorenliste des Biiros des niederlin-
dischen Generalstaatsanwalts; Indikatorenliste des Counter Human Trafficking Bureaus in Grofibritannien.


https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/medien/Informationsdienst/KOK_Informationsdienst_2016.pdf
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Feststellung beim ersten Kontakt mit dem moglichen Opfer

Objektive Feststellungen

Keine, neue oder gefilschte Identitatsausweise, die vermutlich iiber eine andere
Person beschafft wurden

Das Kind verfiigt iber kaum oder keine eigenen finanziellen Mittel.

Das Kind tragt Spuren korperlicher Misshandlungen oder sexuellen Missbrauchs.
Das Kind ist in Begleitung eines wesentlich dlteren Partners.

Das Kind verfigt Giber keine Ortskenntnis/Orientierung.

Beim Kontakt zum Kind dréingt sich eine ,Beschiitzerperson“ auf .

Erscheinungsbild des
Kindes

Das Kind macht einen ungepflegten, schlecht erndhrten oder gesundheitlich
vernachlissigten Eindruck.

Das Kind zeigt Hinweise auf korperliche Arbeit (z. B. Zustand der Hinde/Haut,
Riickenschmerzen).

Das Kind ist stark sexualisiert gekleidet.

Das Kind verfiigt nicht tiber Kleidung, die dem hiesigen Wetter entspricht.

Verhalten des Kindes

Das Kind wirkt eingeschiichtert.
Das Kind ist nicht kooperativ, unnahbar, dissozial oder aggressiv.
Das Verhaltensmuster des Kindes weist auf Abhdngigkeit von einer anderen Person hin.

Das Kind wirkt iiberméfig unruhig, angstlich (z. B. vor einer Person, vor Behorden,
vor Abschiebung).

Das Kind versucht wegzulaufen.
Das Kind zeigt altersunangebrachtes sexualisiertes Verhalten.

Das Kind hat ein geringes Selbstbild, geringes Selbstwertgefiihl, zeigt selbst-
schidigendes Verhalten, z.B. Ritzen, Uberdosieren, Essstérungen.

Das Kind zeigt ein Maf} an Selbstbewusstsein, Reife und Selbstvertrauen, das
entsprechend dem Alter des Kindes nicht zu erwarten wire.

Das Kind zeigt Hinweise auf Missbrauch von Drogen, Alkohol oder anderen
Suchtmitteln.

AuRerungen des Kindes

Dem Kind wurde mit Gewalt gedroht.
Das Kind gibt an, schon Jahre in Deutschland zu sein, spricht aber kein Deutsch.

Das Kind sagt, dass es durch Dritte sexuell ausgebeutet, zur Kriminalitit gezwun-
gen, oder in Arbeitsverhiltnissen ausgebeutet wird.

Das Kind wurde zwangsverheiratet.

Das Kind erzahlt eine Geschichte, die auf sehr 4hnliche Weise auch von anderen
Personen erzihlt wurde.

Ergebnisse weiterer Abkla-
rung (Befragung, Unterla-
gen, Ermittlungen)

Keine, neue oder gefilschte Reisedokumente

Feststellungen zur Einreise
des Kindes nach Deutsch-
land

Reisedokumente befinden sich nicht im Besitz des Kindes (bei Begleitperson).

Die Reise, Flucht oder das Visum wurden von jemand anderem als vom Kind selbst
oder seiner Familie organisiert.

Das Kind berichtet von (massiven) Gewalterfahrungen auf der Flucht.
Das Kind wurde tiber die Lebensbedingungen in Deutschland getduscht.

Vorgeschichte des Kindes: fehlende Zusammenhange oder Ortswechsel, fiir die es
keine Erklarung gibt.
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Feststellung beim ersten Kontakt mit dem moglichen Opfer

Feststellungen zur Lebens- | Das Kind wurde zusammen mit mehreren, nicht verwandten Kindern unter ein und
situation derselben Adresse angetroffen

Das Kind ist haufig oder langerfristig aus der Unterkunft abwesend.
Das Kind verfiigt iiber keine Unterkunft.

Das Kind halt sich in geschlossenen Wohnbereichen auf und verfiigt nicht iiber
einen eigenen Schliissel.

Soziale Kontakte des Kindes werden eingeschrankt oder ganz verhindert.

Das Midchen hat einen Freund, der von ihm Geschlechtsverkehr mit anderen
Mainnern erwartet.

Vom Kind wird erwartet, beim Abbezahlen des Schuldenberges einer vermeintlich
nahestehenden Person zu helfen.

Vom Kind wurden Posing-Bilder und /oder Nacktaufnahmen (Foto, Video) gemacht
und/oder verbreitet.

Das Kind wurde zu sexuellen Handlungen gezwungen, die aufgenommen wurden
(Foto, Video).

Dem Kind wurde mit der Weiterleitung der Nacktaufnahmen/Aufnahmen der
sexuellen Handlungen an Freundinnen und Freunde, Familie oder Bekannte
(z.B. tiber soziale Netzwerke wie Facebook oder Whatsapp) gedroht.

Das Kind wurde zur Ausiibung gesetzeswidriger, krimineller Aktivititen gezwungen.
Dem Kind wurde mit einer Denunzierung bei Behérden gedroht.

Das Kind erhilt Geldforderungen aus dem Herkunftsland.

Feststellungen zur Name oder Adresse der Person, die das Kind bei seiner Ankunft in Empfang genom-
familidren Situation men hat, kdnnen nicht bestitigt werden.

Eine erwachsene Person hat zuvor bereits Visumantrige fiir andere Kinder gestellt/
tritt als Biirge fir die Visumantrage anderer Kinder auf.

Der zustindige Erwachsene ist kein direktes Familienmitglied (Elternteil/
Geschwister).

Verwandte des Kindes im Herkunftsland werden erpresst oder bedroht.

Die Familie des Kindes befindet sich in einer misslichen 6konomischen Lage und ist
auf das Einkommen des Kindes angewiesen.

Feststellungen zur Die Orte, an denen das Kind eingesetzt wird, variieren.
»Arbeitssituation® Das Kind muss jeden Tag eine Mindestsumme an Geld verdienen.

Das Kind muss Uiberproportionale, unkontrollierbare oder imaginire Schulden
abzahlen (z.B. fur Kleidung, fiir Reisekosten), bevor es tiber sein Einkommen
verfiigen kann.

Ein Prozentsatz des Einkommens des Kindes wird von dem Ausbeuter an eine
andere Person abgegeben.

Das Kind iibernachtet am ,Arbeitsplatz“ und/oder kennt die Adresse des , Arbeits-
platzes/Wohnortes“ nicht.

Das Kind hat keine freien Tage.
Das Kind wird vom Arbeitgeber tiberwacht.

Die Bewegungsfreiheit des Kindes wird durch Dritte eingeschriankt.

Feststellungen zur gesund- | Das Kind hat sexuell iibertragbare Krankheiten oder eine ungewollte
heitlichen Verfassung Schwangerschaft.
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Anhang 2

Kontaktdaten und Servicestellen

Bundesweit | Bundesamt fiir Migration und Flichtlinge
Servicetelefon des Bundesamtes | Niirnberg | 0911 943-0 www.bamf.de
fur Migration und Flichtlinge
Datenbanken und telefonische Hotlines
Hilfeportal Sexueller Miss- www.hilfeportal-miss-
brauch brauch.de
N.I.LN.A. - National Infoline, 0800 22 55 530 www.nina-info.de

Netzwerk und Anlaufstelle zu
sexueller Gewalt gegen Mad-
chen und Jungen

ODABS - Online-Datenbank
fiir Betroffene von Straftaten

www.odabs.org

Hilfetelefon Sexueller Miss-
brauch

0800 - 22 55 530

Hilfetelefon Gewalt gegen 08000 116016 www.hilfetelefon.de
Frauen
Medizinische Kinderschutz- 08001921000 www.kinderschutzhotline.de

hotline

Nichtregierungsorganisationen und Interessenverbiande

ECPAT Deutschland e.V. - Freiburg 0761 45687 148 info@ecpat.de www.ecpat.de
Arbeitsgemeinschaft zum

Schutz der Kinder vor sexueller

Ausbeutung

KOK e.V. - Bundesweiter Berlin 03026391176 info@kok-buero.de www.kok-gegen-men-
Koordinierungskreis gegen schenhandel.de
Menschenhandel

DGfPI - Deutsche Gesellschaft Disseldorf | 02114976800 info@dgfpi.de www.dgfpi.de

fiir Pravention und Intervention

BKSF - Bundeskoordinierung | Berlin 03088916866 info@bundeskoordinie- www.bundeskoordinie-
Spezialisierter Fachberatungs- rung.de rung.de

stellen gegen sexualisierte

Gewalt in Kindheit und Jugend

BumfF e.V. - Bundesverband Berlin 0308209 7430 info@b-umf.de www.b-umf.de
unbegleitete minderjahrige

Flichtlinge

ISD - Internationaler Sozial- Berlin 030 62 980-403 isd@iss-ger.de www.issger.de
dienst

bff e.V. - Bundesverband Berlin 03032299 500 info@bv-bff.de www.frauen-gegen-
Frauenberatungsstellen und gewalt.de
Frauennotrufe

bag FORSA - Bundearbeitsge- Berlin 03040796 310 info@bag-forsa.de www.bag-forsa.de

meinschaft Feministischer
Organisationen gegen Sexuelle
Gewalt an Mddchen und
Frauene.V.

Polizei

Polizeiliche Beratung bundes-

weit

www.polizei-beratung.de



mailto:info@ecpat.de
mailto:info@kok-buero.de
mailto:info@dgfpi.de
mailto:info@b-umf.de
mailto:info@b-umf.de
mailto:info@bag-forsa.de
mailto:info@bundeskoordinierung.de
mailto:info@bv-bff.de
https://www.polizei-beratung.de
http://www.bamf.de
https://www.hilfeportal-missbrauch.de
http://www.nina-info.de/
http://www.odabs.org/
https://www.hilfetelefon.de/
https://www.kinderschutzhotline.de/
http://ecpat.de/
http://www.kok-gegen-menschenhandel.de
https://www.dgfpi.de
https://www.bundeskoordinierung.de/
https://b-umf.de/
https://www.issger.de
https://www.frauen-gegen-gewalt.de
https://www.bag-forsa.de/

Diese Broschiire ist Teil der Offentlichkeitsarbeit der Bundesregierung;
sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt.

Herausgeber:

Bundesministerium r

fiir Familie, Senioren, Frauen Jentitkat set 2003
audit berufundfamilie

und Jugend

Referat Offentlichkeitsarbeit
11018 Berlin

www.bmfsfj.de

Bezugsstelle:

Publikationsversand der Bundesregierung

Postfach 48 10 09

18132 Rostock

Tel.: 030 182722721

Fax: 030 18102722721

Gebardentelefon: gebaerdentelefon@sip.bundesregierung.de
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

www.bmfsfj.de

Fir weitere Fragen nutzen Sie unser
Servicetelefon: 030 20179130
Montag-Donnerstag 9-18 Uhr

Fax: 030 18555-4400

E-Mail: info@bmfsfjservice.bund.de

Einheitliche Behordennummer: 115*

Artikelnummer: 5BR348

Stand: Juni 2018, 1. Auflage

Gestaltung: www.avitamin.de

Druck: Zarbock GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

*  Fiir allgemeine Fragen an alle Amter und Behorden steht Ihnen auch die einheitliche
Behordenrufnummer 115 zur Verfiigung. In den teilnehmenden Regionen erreichen Sie die 115
von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 18.00 Uhr. Die 115 ist sowohl aus dem Festnetz als auch
aus vielen Mobilfunknetzen zum Ortstarif und damit kostenlos tiber Flatrates erreichbar. Gehorlose
haben die Moglichkeit, tiber die SIP-Adresse 115@gebaerdentelefon.d115.de Informationen zu
erhalten. Ob in Ihrer Region die 115 erreichbar ist und weitere Informationen zur einheitlichen
Behoérdenrufnummer finden Sie unter http://www.d115.de


https://www.bmfsfj.de/
https://www.bmfsfj.de/
mailto:gebaerdentelefon@sip.bundesregierung.de
mailto:publikationen@bundesregierung.de
mailto:info@bmfsfjservice.bund.de
https://www.avitamin.de/
mailto:115@gebaerdentelefon.d115.de
https://www.115.de

	Miteinander statt nebeneinander!
	Inhalt
	Abkürzungsverzeichnis
	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
	Vorbemerkung
	I. Einleitung
	II. Definitorische Abgrenzungen 
	1. Was ist Menschenhandel?
	2. �Wie wird Menschenhandel im deutschen Strafgesetzbuch 
definiert?
	3. �Zu den Begrifflichkeiten Menschenhandel, Kinderhandel und Handel mit Kindern 
	4. �Worin liegt die Unterscheidung zwischen Menschenhandel und Schleusung?

	III. Rechtliche und politische Rahmenbedingungen
	1. Internationale und europarechtliche Grundlagen
	2. Nationaler politischer und rechtlicher Rahmen

	IV. Zielsetzung des Kooperationskonzepts
	1. �Kinder und Heranwachsende durch strukturierte 
Zusammenarbeit schützen
	2. Sämtliche Ausbeutungsformen beachten
	3. �Identifizierung, Schutz und Unterstützung von 
minderjährigen Opfern befördern

	V. Der Weg zum Kooperationsmechanismus im Bundesland 
	1. Kooperationspartner und ihre Zuständigkeiten benennen
	2. Opferrechte beachten
	3. Handlungsorientierungen und Kooperationswege abbilden
	4. Informationen austauschen und Daten schützen 
	5. �Rahmenbedingungen für eine gelingende Zusammenarbeit festlegen 
	6. Kontaktdaten und Servicestellen bündeln und abbilden

	Anhang 1
	Indikatorenliste: Handel mit und Ausbeutung von Kindern erkennen

	Anhang 2
	Kontaktdaten und Servicestellen

	Impressum


	Schaltfläche 199: 
	Schaltfläche 200: 
	Schaltfläche 54: 
	Schaltfläche 55: 
	Schaltfläche 204: 
	Schaltfläche 205: 
	Schaltfläche 57: 
	Schaltfläche 58: 
	Schaltfläche 59: 
	Schaltfläche 60: 
	Schaltfläche 61: 
	Schaltfläche 207: 
	Schaltfläche 208: 
	Schaltfläche 209: 
	Schaltfläche 210: 
	Schaltfläche 211: 
	Schaltfläche 62: 
	Schaltfläche 63: 
	Schaltfläche 64: 
	Schaltfläche 65: 
	Schaltfläche 66: 
	Schaltfläche 214: 
	Schaltfläche 215: 
	Schaltfläche 67: 
	Schaltfläche 68: 
	Schaltfläche 69: 
	Schaltfläche 70: 
	Schaltfläche 71: 
	Schaltfläche 217: 
	Schaltfläche 218: 
	Schaltfläche 219: 
	Schaltfläche 220: 
	Schaltfläche 221: 
	Schaltfläche 72: 
	Schaltfläche 73: 
	Schaltfläche 74: 
	Schaltfläche 75: 
	Schaltfläche 76: 
	Schaltfläche 222: 
	Schaltfläche 223: 
	Schaltfläche 224: 
	Schaltfläche 225: 
	Schaltfläche 226: 
	Schaltfläche 77: 
	Schaltfläche 78: 
	Schaltfläche 79: 
	Schaltfläche 80: 
	Schaltfläche 81: 
	Schaltfläche 227: 
	Schaltfläche 228: 
	Schaltfläche 229: 
	Schaltfläche 230: 
	Schaltfläche 231: 
	Schaltfläche 82: 
	Schaltfläche 83: 
	Schaltfläche 84: 
	Schaltfläche 85: 
	Schaltfläche 86: 
	Schaltfläche 232: 
	Schaltfläche 233: 
	Schaltfläche 234: 
	Schaltfläche 235: 
	Schaltfläche 236: 
	Schaltfläche 87: 
	Schaltfläche 88: 
	Schaltfläche 89: 
	Schaltfläche 90: 
	Schaltfläche 91: 
	Schaltfläche 237: 
	Schaltfläche 238: 
	Schaltfläche 239: 
	Schaltfläche 240: 
	Schaltfläche 241: 
	Schaltfläche 92: 
	Schaltfläche 93: 
	Schaltfläche 94: 
	Schaltfläche 95: 
	Schaltfläche 96: 
	Schaltfläche 242: 
	Schaltfläche 243: 
	Schaltfläche 244: 
	Schaltfläche 245: 
	Schaltfläche 246: 
	Schaltfläche 97: 
	Schaltfläche 98: 
	Schaltfläche 99: 
	Schaltfläche 100: 
	Schaltfläche 101: 
	Schaltfläche 247: 
	Schaltfläche 248: 
	Schaltfläche 249: 
	Schaltfläche 250: 
	Schaltfläche 251: 
	Schaltfläche 102: 
	Schaltfläche 103: 
	Schaltfläche 104: 
	Schaltfläche 105: 
	Schaltfläche 106: 
	Schaltfläche 252: 
	Schaltfläche 253: 
	Schaltfläche 254: 
	Schaltfläche 255: 
	Schaltfläche 256: 
	Schaltfläche 107: 
	Schaltfläche 108: 
	Schaltfläche 109: 
	Schaltfläche 110: 
	Schaltfläche 111: 
	Schaltfläche 337: 
	Schaltfläche 338: 
	Schaltfläche 339: 
	Schaltfläche 340: 
	Schaltfläche 341: 
	Schaltfläche 112: 
	Schaltfläche 113: 
	Schaltfläche 114: 
	Schaltfläche 115: 
	Schaltfläche 116: 
	Schaltfläche 257: 
	Schaltfläche 258: 
	Schaltfläche 259: 
	Schaltfläche 260: 
	Schaltfläche 261: 
	Schaltfläche 117: 
	Schaltfläche 118: 
	Schaltfläche 119: 
	Schaltfläche 120: 
	Schaltfläche 121: 
	Schaltfläche 262: 
	Schaltfläche 263: 
	Schaltfläche 264: 
	Schaltfläche 265: 
	Schaltfläche 266: 
	Schaltfläche 122: 
	Schaltfläche 123: 
	Schaltfläche 124: 
	Schaltfläche 125: 
	Schaltfläche 126: 
	Schaltfläche 267: 
	Schaltfläche 268: 
	Schaltfläche 269: 
	Schaltfläche 270: 
	Schaltfläche 271: 
	Schaltfläche 127: 
	Schaltfläche 128: 
	Schaltfläche 129: 
	Schaltfläche 130: 
	Schaltfläche 131: 
	Schaltfläche 272: 
	Schaltfläche 273: 
	Schaltfläche 274: 
	Schaltfläche 275: 
	Schaltfläche 276: 
	Schaltfläche 132: 
	Schaltfläche 133: 
	Schaltfläche 134: 
	Schaltfläche 135: 
	Schaltfläche 136: 
	Schaltfläche 277: 
	Schaltfläche 278: 
	Schaltfläche 279: 
	Schaltfläche 280: 
	Schaltfläche 281: 
	Schaltfläche 137: 
	Schaltfläche 138: 
	Schaltfläche 139: 
	Schaltfläche 140: 
	Schaltfläche 141: 
	Schaltfläche 282: 
	Schaltfläche 283: 
	Schaltfläche 284: 
	Schaltfläche 285: 
	Schaltfläche 286: 
	Schaltfläche 144: 
	Schaltfläche 145: 
	Schaltfläche 287: 
	Schaltfläche 288: 
	Schaltfläche 289: 
	Schaltfläche 290: 
	Schaltfläche 291: 
	Schaltfläche 147: 
	Schaltfläche 148: 
	Schaltfläche 149: 
	Schaltfläche 150: 
	Schaltfläche 151: 
	Schaltfläche 292: 
	Schaltfläche 293: 
	Schaltfläche 294: 
	Schaltfläche 295: 
	Schaltfläche 296: 
	Schaltfläche 152: 
	Schaltfläche 153: 
	Schaltfläche 154: 
	Schaltfläche 155: 
	Schaltfläche 156: 
	Schaltfläche 297: 
	Schaltfläche 298: 
	Schaltfläche 299: 
	Schaltfläche 300: 
	Schaltfläche 301: 
	Schaltfläche 157: 
	Schaltfläche 158: 
	Schaltfläche 159: 
	Schaltfläche 160: 
	Schaltfläche 161: 
	Schaltfläche 302: 
	Schaltfläche 303: 
	Schaltfläche 304: 
	Schaltfläche 305: 
	Schaltfläche 306: 
	Schaltfläche 162: 
	Schaltfläche 163: 
	Schaltfläche 164: 
	Schaltfläche 165: 
	Schaltfläche 166: 
	Schaltfläche 307: 
	Schaltfläche 308: 
	Schaltfläche 309: 
	Schaltfläche 310: 
	Schaltfläche 311: 
	Schaltfläche 169: 
	Schaltfläche 170: 
	Schaltfläche 312: 
	Schaltfläche 313: 
	Schaltfläche 314: 
	Schaltfläche 315: 
	Schaltfläche 316: 
	Schaltfläche 172: 
	Schaltfläche 173: 
	Schaltfläche 174: 
	Schaltfläche 175: 
	Schaltfläche 176: 
	Schaltfläche 317: 
	Schaltfläche 318: 
	Schaltfläche 319: 
	Schaltfläche 320: 
	Schaltfläche 321: 
	Schaltfläche 177: 
	Schaltfläche 178: 
	Schaltfläche 179: 
	Schaltfläche 180: 
	Schaltfläche 181: 
	Schaltfläche 322: 
	Schaltfläche 323: 
	Schaltfläche 324: 
	Schaltfläche 325: 
	Schaltfläche 326: 
	Schaltfläche 182: 
	Schaltfläche 183: 
	Schaltfläche 184: 
	Schaltfläche 185: 
	Schaltfläche 186: 
	Schaltfläche 327: 
	Schaltfläche 328: 
	Schaltfläche 329: 
	Schaltfläche 330: 
	Schaltfläche 331: 
	Schaltfläche 187: 
	Schaltfläche 188: 
	Schaltfläche 189: 
	Schaltfläche 190: 
	Schaltfläche 191: 
	Schaltfläche 332: 
	Schaltfläche 333: 
	Schaltfläche 334: 
	Schaltfläche 335: 
	Schaltfläche 336: 
	Schaltfläche 192: 
	Schaltfläche 193: 
	Schaltfläche 194: 
	Schaltfläche 195: 
	Schaltfläche 196: 
	Schaltfläche1: 
	Schaltfläche11: 
	Schaltfläche10: 
	Schaltfläche9: 
	Schaltfläche7: 
	Schaltfläche8: 
	Schaltfläche12: 
	Schaltfläche13: 
	Schaltfläche15: 
	Schaltfläche16: 


